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Präsident Miklas ist an einer Grippe erkrankt

und zu seinem Bedauern verhindert, in der heutigen

Sitzung den Vorsitz zu führen.

Die Bundesregierung hat den tut August 1925

als Vorlage eingebrachten Entwurf eines Bundes¬

gesetzes, wirksam für das Land Tirol, womit das

Landesschulgesetz in der durch die Nachtragsgesetze

bedingten Fassung abgeändert wird (3. Novelle zum

Landesschulgesetz) (B. 438), und den im Dezember

1925 als Vorlage eingebrachten Gesetzentwurf, betr.

Änderungen des Steuer- und Gebührenbegünstigungs¬

gesetzes vom Jahre 1922, B. G. Bl. Nr. 308 vom

Jahre 1924 (B. 483), im Sinne des § 6, Absatz 4,

des Bundesgesetzes vom 19. November 1920,

B. G. Bl. Nr. 10, über die Geschäftsordnung des

Nationalrates, zurückgezogen.

Eine dringliche Anfrage Dr. Eisler u. Gen. an

den Bundeskanzler über die Niederschlagung des

Strafverfahrens wegen der Fälschung tschechoslowa¬

kischer Banknoten tut Jahre 1921 lautet:

„Die Mehrheit des Nationalrates hat am

18. Februar 1926 den sozialdemokratischen Antrag

auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur

Überprüfung der Behauptungen des ungarischen

Ministerpräsidenten Grafen Bethlen über die Svkol-

fälschungen in Wetzelsdorf im Jahre 1921 abgelehnt.

Die Mehrheit begründete dies damit, daß es sich

um steiermärkische Angelegenheiten handelte, deren

Erörterungen nicht Sache des Nationalrates, sondern

des steiermärkischen Landtages sein müsse, da der

von Bethlen vor allem der Begünstigung der

Fälschungen beschuldigte steiermärkische Landeshaupt¬

mann nur dem steiermärkischen Landtag verantwortlich

sei. Der später vorn steiermärkischen Landtag ein¬

gesetzte Untersuchungsausschuß hat bei seinen unffang-

reichen Erhebungen eine Reihe von Tatsachen fest-

gestellt, die in dem Minderheitsbericht der sozial-

demokratischen Mitglieder dieses Ausschusses zu¬

sammengefaßt sind und schwere Ungesetzlichkeiten von

Gerichts- und Polizeibehörden bei der Durchführung

des Strafverfahrens wegen dieser Fälschungen Nach¬

weisen. Vor allem ist hervorgekommen, daß die

Niederschlagung sowohl des Strafverfahrens gegen

den Anstifter dieser Banknotenfälschungen, Dr. Julius
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Meszaros, als auch gegen seine in Österreich ver¬

hafteten Mitschuldigen ohne triftigen Grund, unter

ganz unbegreiflichen Begleitumständen erfolgte, daß

aber nach der Niederschlagung dieses Strafverfahrens

sogar auch die strafgerichtliche Verfolgung mehrerer

Personen und darunter steirischer Heimwehrfunktionäre,

die der Verbreitung solcher Banknoten in Österreich

überwiesen wurden, unterdrückt wurde. Die Unter¬

suchung konnte nicht klarstellen, wen für diesen ganz

ungeheuerlichen Mißbrauch des Rechtes, dem Bundes¬

präsidenten die gnadenweise Niederschlagung eines

Strafverfahrens zu empfehlen, die Verantwortung

trifft und welche Einflüsse diesen dem Bundes¬

präsidenten unterbreiteten Antrag herbeigeführt haben.

Mit Rücksicht auf die große Bedeutung des Falles

und das Interesse an der vollen Aufklärung des¬

selben stellen wir an den Herrn Bundeskanzler

folgende Anfragen:

,1. Ist der Herr Bundeskanzler bereit, wahrheits¬

gemäß mitzuteilen, wer den Antrag auf Nieder¬

schlagung der beiden oberwähnten Strafsachen an¬

geregt, wer ihn beschlossen und welche Einflüsse ihn

herbeigeführt haben?

2. Ist der Herr Bundeskanzler bereit, zu ver¬

anlassen, daß alle für ein gesetzwidriges Vorgehen

in diesen Strafsachen verantwortlichen Funktionäre

deshalb zur Verantwortung gezogen werden A

Wien, 27. April 1926."

Es wird zur T. O. übergegangen. Erster Punkt

der T. O. ist der Bericht des Finanz- und Budget-

ausschusses über die Regierungsvorlage (B. 540),

betr. das Bundesgesetz über die Erhöhung der

Umlaufgrenze für die Silbermünzen der Schilling¬

währung (B. 548).

Berichterstatter Wancura: Hohes Haus! Der

vorliegende Gesetzentwurf beinhaltet die Erhöhung

der Umlaufgrenze für die Silbermünzen, ferner die

Herabsetzung der aus unedlem Metall hergestellten

Münzen der Schillingwährung.

Die Erhöhung der Silbermünzen soll von 10 auf

14 8 pro Kopf der Bevölkerung vor sich gehen,

wogegen die Herabsetzung des Kontingents der

Kupfer- und Nickelmünzen von 5 auf 31/3 S vor¬

genommen werden soll.

Der Mangel an Silbermünzen ist entschieden

offenbar, es spielt hier allerdings die Thesaurierung

eines Teiles eine große Rolle; tatsächlich kommen im

Verkehr Noten zu 10.000 K viel häufiger vor

als Silberschillinge. Das Kontingent der Silber¬

münzen, welches im Betrage von 65 Millionen

Schilling präliminiert war, ist bis ans einen Teil

von 8 Millionen Schilling nahezu erschöpft, welcher

Betrag vollkommen unzulänglich ist.

Eine Erhöhung des Kontingents der Silbermünzen

äff unbedingt auch schon deshalb geboten, weil sonst

im Falle der Einstellung der Ausprägung nach

Erreichen des Kontingents entschieden ein Mangel

infolge der Thesaurierung eintreten und die Bank¬

noten wieder überwiegen würden. Es wären also

die. ganzen Kosten der Ausprägung der Silbermünzen

umsonst gewesen.

Es ist anznnehmen, daß durch die Erhöhung des

Kontingents von 10 auf 14 8 pro Kopf das Be¬

dürfnis nach diesen Münzen voll befriedigt und

dadurch einer Thesaurierung vorgebeugt wird.

Was das Bedenken anbelangt, daß die Ver-

mehrung des Silbermünzenumlaufes einen in-

flationischen Eindruck Hervorrufen könnte, so wird

dieser Einwurf schon durch die Geringfügigkeit des

in Betracht kommenden Betrages — 26 Millionen

Schilling — ad absurdum geführt.

Die Erhöhung der Menge des Imports von

Silber ist so geringfügig, daß auch das geäußerte

Bedenken bezüglich der Belastung unserer Handels¬

bilanz in den Hintergrund tritt.

Was die Herabsetzung des Kontingents für die

Teilmünzen aus unedlem Metall von 5 auf 3 Va S

anbelangt, so muß gesagt werden, daß die Anzahl

nicht nur vollkommen dem Bedarfe entsprochen hat,

sondern daß sich auch kein Mangel gezeigt hat und

im Gegenteil ziemlich wesentliche Mengen znrück-

geslossen sind.

Ich bitte das hohe Haus, deui Gesetzentwürfe die

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.

Das Gesetz wird nach dem Ausschußantrag in

2. u. 3. Lesung angenommen.

Der nächste Punkt der T. O. ist der Bericht des

Finanz- und Budgetausschusses über die Regierungs¬

vorlage (B. 488), betr. ein Bundesgesetz, wirksam

für das Land Vorarlberg, womit die 88 50, 52

und 54, lit. b, des Gesetzes, betr. das Dienst¬

verhältnis der Lehrpersonen an öffentlichen Volks¬

und Bürgerschulen in Vorarlberg vom 1. April

1922, L. G. Bl. Nr. 44 6x 1923, Bundesgesetz vom

13. Juli 1923, B. G. Bl. Nr. 439 (Lehrerdienst¬

pragmatik), abgeändert werden (Lehrerdienstpragmatik:

1. Novelle) (B. 549).

Berichterstatter Volker: Der vorliegende Gesetz¬

entwurf umfaßt zwei Artikel. In Artikel I wird

festgelegt, daß die genannten Paragraphen in ihrer

bisherigen Fassung außer Kraft treten und künftighin

folgenden neuen Inhalt haben sollen: Nach § 50

haben ständige und festangestellte Lehrkräfte An¬

spruch auf die Versetzung in den zeitlichen Ruhe¬

stand, wenn sie dienstunfähig sind, jedoch die

Wiedererlangung der Dienstfähigkeit nicht aus¬

geschlossen erscheint. Nach § 52 können solche Lehr¬

kräfte, welche in diesen zeitlichen Ruhestand versetzt

worden sind, dann, wenn ihre Diensttauglichkeit

wieder erwiesen ist, verpflichtet werden, den Posten,
der ihnen durch drei Jahre unbesetzt erhalten bleibt
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wieder anzutreten. § 54 stellt fest, daß ebenso wie

in den übrigen Ländern auch ohne Nachweis der

Dienstunfähigkeit Lehrpersonen, die das 60. Lebens¬

jahr überschritten haben, in den Ruhestand treten

können.

Artikel II enthält die Vollziehungsklausel.

Der Ausschuß stellt den Antrag, das hohe Haus

wolle dem dem gedruckten Berichte angeschlossenen

Gesetzentwürfe die verfassungsmäßige Zustimmung

erteilen.

Das Gesetz wird in der Fassung der Regierungs¬

vorlage in 2. u. 3. Lesung angenommen.

Der nächste Punkt der T. O. ist der Bericht des

Finanz- und Budgetausschusses über die Regierungs¬

vorlage (B. 537), betr. das Bundesgesetz über

Änderungen des Steuer- und Gebührenbegünstignngs-

gesetzes vom Jahre 1922, B. G. Bl. Nr. 308 vom

Jahre 1924 (B. 550).

Berichterstatter Heinl: Hohes Haus! Die Re¬

gierungsvorlage findet in der Notwendigkeit ihre

Begründung, den Zusarnmenschluß von Unterneh¬

mungen zu fördern und gewisse Umwandlungen und

Vereinigungen von solchen Unternehmungen zu er-

niöglichen, deren Kapital hinter der im Goldbilanzen¬

gesetz festgesetzten Mindestgrenze zurückbleibt.

Seitens der Opposition wurde im Finanz- und

Bndgetausschuß das Ersuchen gestellt, daß die

Regierung zeitgerecht ein Verzeichnis der bisher

gewährten Fusionsbegünstigungen dem hohen Hause

vorlege. Der Herr Bundesfinanzminister hat dieses

Verzeichnis in Aussicht gestellt (Bundesminister

Kollmann: Es ist bereits eingebracht!) und auch

in Vorlage gebracht. Der Finanz- und Budgetaus¬

schuß hat daraufhin beschlossen, das vorliegende

Gesetz mit einigen stilistischen Änderungen zur An¬

nahme zu empfehlen, und ich bitte, demselben die

verfassungsmäßige Znstinnnung zu erteilen.

Schiegl: Hohes Haus! Die gegenständliche

Gesetzesvorlage bezweckt, daß die Steuer- und Ge¬

bührenbegünstigungen, die bisher gesetzlich festgelegt

und an gewisse Bedingungen gebunden waren, nun¬

mehr vollständig frei sein sollen. An Stelle der

fakultativen Befreiung soll nun eine Befreiung ohne

Rücksicht darauf eintreten, ob es sich um besondere

Fälle handelt oder nicht. Früher war die Begün¬

stigung an die Bedingung geknüpft, daß es sich bei

der Fusionierung von verschiedenen Betrieben in

erster Linie darum handelt, daß es nach dem Ge¬

schäftszweige verwandte Betriebe waren, weiters war

vorgesehen, daß volkswirtschaftlich wichtige Gründe

zu einer solchen Fusionierung vorhanden sind und

daß Gutachten der Kammern von: Finanzministerium

eingeholt werden müssen.

Alle diese Sicherungen, die in dem bestehenden

Gesetz vorhanden sind, sollen nunmehr entfallen. Wir

haben seinerzeit bei der Beschlußfassung des Gesetzes

dagegen eingewendet, daß das Gesetz in der Form,

wie es seinerzeit von der Regierung vorgelegt wurde,

nicht angenommen werden kann, und wir haben

jene Sicherungen verlangt, die ich soeben gekenn¬

zeichnet habe. Es ist uns gelungen, diese Sicherungen

in das Gesetz hineinzubringen. Alle diese Sicherungen

sollen nun beseitigt werden.

Ich habe mir bereits bei der Beratung dieser

Vorlage im Finanz- und Budgetausschuß darauf

auftnerksam zu machen erlaubt, daß es uotweudig

wäre, daß diese Sicherungen weiterbestehen, weil

sich aus der Praxis ergeben hat, daß alle diese im

bestehenden Gesetze vorhandenen Sicherungen sehr

notwendig sind. Ich habe darauf hingewiesen, daß

beispielsweise die Fusionierung der Bleckmann- und

Schoeller-Betriebe in einer Weise von den betreffen¬

den Firmen betrieben wurde, die mit den Tatsachen

in Widerspruch gestanden ist. Ich habe darauf auf¬

merksam gnuacht, daß es sich in diesem Falle darum

gehandelt hat, Milliardenbeträge den betreffenden

Firmen zur Abschreibung zu bringen, daß bei diesen

Firmen mehrere Milliarden an Steuern abgeschrieben

wurden, daß beispielsweise für das Jahr 1922 die

Steuer nicht vorgeschriebeu wurde, daß dann, als

die Steuer vorgeschrieben wurde, diese zinsenfrei

gestundet wurde und daß man schließlich und endlich

dann einen Betrag von rund drei Milliarden von

den Steuerbeträgen abgeschrieben hat, ohne irgend¬

eine Begründung dafür.

Das sind sehr krasse Fälle, und wenn auf Grund

des bestehenden Gesetzes, wo diese Sicherungen vor¬

handen waren und die Regierung ermächtigt war,

diese Stenern und Gebühren teilweise oder ganz

nachzulassen, schon solche Auswüchse möglich sind,

so wird es dann, wenn alle diese Sicherungen be¬

seitigt sind, natürlich jedermann freigestellt sein, den

Staat bei Fusionierungen ganz einfach um jene

Gebühren zu bringen. Wenn diese Vorlage ange¬

nommen wird, sind ja diese Sicherungen nicht mehr

vorhanden.

Ich habe auch daraus hingewiesen, daß in einem

anderen Falle, bei der Fusionierung der Jute A. G.

mit der Ersten ungarischen Jutespinnerei und -Weberei

eine ordnungsmäßige Bilanz überhaupt nicht vor¬

gelegt wurde, daß es, obwohl im Jahre 1924 dieser

Antrag gestellt wurde, überhaupt nicht möglich war,

eine Bilanz für das Jahr 1922 von der Firma zu

erlangen. Das Finanzministerium hat der Firma

dann noch gestattet, die Bilanz bis Mitte 1924

vorzulegen, ein Fall, wo man sich natürlich fragen

muß, wenn die Grundlagen nicht vorhanden sind,

die die Steuer- und Gebührenermäßigungen bedingen,

warum hier auf diese Eingabe Rücksicht genommen

wurde.

Ich habe einen anderen Fall hier, indem es sich

um die Verschmelzung zweier Banken, der Merkantil-
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bank und der Österreichischen Verkehrs- und Kredit¬

bank A. G. handelt. Hier wurden Angaben gemacht,

die den Tatsachen nicht entsprechen.

Der Herr Bundesminister für Finanzen hat auf

meine Anfrage im Finanz- und Budgetausschuß

erklärt, daß er uns in allen diesen Fällen die Er¬

ledigungen zur Verfügung stellt. Ich habe heute ein

Verzeichnis der von Finanzministerium behandelten

Fälle bekommen, und zu meiner Verwunderung finde

ich, daß gerade diese drei beanstandeten Fälle vom

Finanzministerium berücksichtigt, daß die Liquidations-

gewinne vollständig abgeschrieben wurden. Wenn

nunmehr diese Sicherungen fehlen, dann wird das

eintreten, was wir befürchten, und in Zukunft wird

der Bund wirklich um sehr große Beträge kommen.

Im Finanz- und Budgetausschuß wurde vom

Herrn Bundesminister für Finanzen darauf hin¬

gewiesen, daß sich die Situation gegenüber den

Jahren 1922, 1923, 1924 und 1925 wesentlich

geändert hat, daß durch die Goldbilanzen die Ver¬

hältnisse andere geworden sind und daß, wenn die

Verlängerung des Gesetzes auf das Jahr 1920,

und zwar ohne weitere Kanteten nicht durchgeführt

wird, bei der Ausstellung der Goldbilanzen vielleicht

gerade der umgekehrte Fall eintreten könnte. Es

mag zugegeben werden, daß darin ein Körnchen

Wahrheit steckt. Aber die Fälle, über die ich die

Akten besitze, auf Grund derer ich Nachweisen könnte,

in welcher Weise der Bund übers Ohr gehauen

wurde, sprechen nicht dafür, daß dann in der Praxis

der Bund nicht geschädigt werden wird, und darum

handelt es sich uns in allererster Linie. Ich habe

in: Finanz- und Budgetausschuß im Namen meiner

Partei erklärt, daß wir nichts dagegen haben, wenn

dieses Gesetz für das Jahr 1926 verlängert wird,

aber unter den gleichen Voraussetzungen wie früher.

Dieser Antrag wurde von den Mehrheitsparteien

abgelehnt, ltub nun haben wir die Vorlage in der

Form vor uns, wie sie von der Regierung ein¬

gebracht wurde, wonach alle Sicherungen beseitigt

erscheinen. Wir Sozialdemokraten können, da unseren:

Wunsche nicht Rechnung getragen wurde, daß alle

Sicherungen geschaffen werden, die zun: Schutze des

Bundesschatzes notwendig sind, für diese Vorlage

nicht stimmen, obwohl wir der Meinung sind, daß

alle möglichen Versuche unternommen werden sollen,

:nr: in der gegenwärtigen schwierigen Sitnation

Unternehmungen vor den: Zusammenbruch zu schützen.

Wenn dies durch Fusionierungen geschehen kann, so

sollen auch diese stattfinden; wir sind keine grund¬

sätzlichen Gegner dieser Maßnahme, sondern wir

wünschen nur, daß der Bundesschatz bei diesen

Fusionierungen nicht den Kürzeren zieht. Wir Sozial¬

demokraten werden infolgedessen gegen die Vorlage

der Bundesregierung stimmen. (Beifall und Hände¬

klatschen.)

Das Gesetz wird in der Fassung des Ausschusses

in 2. u. 3. Lesung angenommen.

Im Einvernehmen der Parteien wird die Sitzung

auf drei Viertelstunden unterbrochen. (Die Sitzung

wird um 3 Uhr 45 Min. unterbrochen. —- Nach

Wiederaufnahme der Sitzung um 4 Uhr 40 Min:)

Präsident Dr. Dinghofer (nimmt die Sitzung

wieder auf): Zur Verhandlung gelangt die an:

Beginn der Sitzung verlesene dringliche Anfrage

des Abg. Dr. Eisler u. Gen.

Dr. Eisler: Hohes Haus! Wir haben am

18. Februar die Mitteilungen des ungarischen Minister¬

präsidenten in: Untersuchungsausschuß des Budapester

Parlaments zun: Gegenstand einer dringlichen An¬

frage gemacht. Wir haben dauials in: Anschluß an

die Debatte die Einsetzung eines Untersuchungs¬

ausschusses verlangt, der die Behauptungen Bethlens

überprüfen sollte. Unser Antrag wurde abgelehnt,

und in der Debatte haben sowohl die Redner der

Mehrheitsparteien wie auch die Vertreter der Bundes¬

regierung die Auffassung vertreten, daß es sich un:

eine Angelegenheit Steierinarks handle, daß sich die

Anschuldigungen des Grafen Bethlen vor allem

gegen den Landeshauptmann Rintelen richteten und

daß der Landeshauptmann Rintelen nur den: steier¬

märkischen Landtag verantwortlich sei. Der steirische

Landtag hat einen solchen Untersuchungsausschuß

eingesetzt und hat in sehr gründlicher Weise nachzu¬

prüfen versucht, was an den Behauptungen Bethlens

wahr ist. Es hat sich dabei gezeigt, daß die Auf¬

fassung der Mehrheit dieses hohen Hauses, es habe

sich um eine Art Landesangelegenheit gehandelt, voll-

kounnen falsch war. Es ist sicher ganz unzulässig,

zu behaupten, daß das Land Steiermark mit dieser

Sache allein belastet ist oder dafür verantwortlich

ist. In: Gegenteil, auch die Minderheit im Unter¬

suchungsausschuß, der von: steirischen Landtag ein¬

gesetzt wurde, konnte aus den Erhebungen des Unter¬

suchungsausschusses eine Bestätigung der Behauptungen

des Grafen Bethlen, die sich gegen den Landes¬

hauptmann Rintelen richteten, nicht ableiten. Ein

Beweis dafür, daß der Landeshauptmann Rintelen

die Banknotenfälschungen begünstigte, daß er ihnen

Vorschub geleistet hat, ist nicht erbracht worden. Es

ist richtig, daß das Land Steiermark und vor allen:

die christlichsoziale Partei iwSteiermark in sehr starken:

Maße durch die Ergebnisse dieser Untersuchung be¬

rührt wurde, aber das Hauptergebnis dieser Unter¬

suchung war eine ganze Reihe von Feststellungen,

die sich gegen Bundesbehörden, gegen Polizeibehörden

und gegen Justizbehörden des Staates richten, An¬

gelegenheiten, die die Bundesregierung zu ver¬

antworten und aus denen die Bundesregierung Kon¬

sequenzen zu ziehen hat, und deshalb halten wir es

für notwendig, daß dieses hohe Haus die Sache

wieder in seine Kompetenz nehme und sie in: Rahmen

seiner ausschließlichen Kompetenz erledige und nicht
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damit abtue, daß es etwas, was gar nicht Sache

des steiermärkischen Landtags sein kann, dem steier¬

märkischen Landtag anhänge.

Nun, hohes Haus, in der vorigen Woche hat der

französische Ministerpräsident auf eine Anfrage wegen

der Frankenfälschungen wörtlich geantwortet: „Ich

wünsche, daß in diesen ungeheuerlichen Akt inter¬

nationaler Banknotensälschung volles Licht gebracht

werde. Ich werde nicht dulden, daß die Justiz

versage." Man kann sagen, daß genau nach dem

entgegengesetzten Grundsätze, der da proklamiert

wurde, die Behandlung der Fälschungsangelegenheit

im Jahre 1921 bei uns erfolgte. Man hat ge¬

wünscht, daß in diesen ungeheuerlichen Fall inter¬

nationalen Fälscherunwesens kein Licht gebracht werde,

itnb die Justiz hat gründlich versagt.

Die Bundesbehörden, die mit der Angelegenheit

zu tun hatten, waren Polizeibehörden und das

Gericht, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft, vor

allein die Staatsanwaltschaft beim Straflandes-

gericht Wien I. Um nun das Verhalten dieser Be¬

hörden richtig zu beurteilen, ist es doch notwendig,

sich in Erinnerung zu rufen, wie die Angelegenheit

rein sachlich lautet. Ich werde mich in diesem Zu¬

sammenhänge mtt dem ersten Akt der ganzen Affaire

weniger zu beschäftigen haben, trotzdem er sich sehen

lassen kann, der eigentlich steiermärkische Akt dieser

Angelegenheit. Aus zwei Gründen will ich darüber

weniger sagen: erstens deshalb, weil das eine Sache

ist, die -'der steiermärkische Landtag zu erörtern

haben wird, und zweitens deshalb, weil sie im

Nahmen der ganzen Angelegenheit schließlich keine

so entscheidende Rolle gespielt hat. Aber nicht ganz

überflüssig ist es, zur Illustration des Verhaltens

unserer Behörden aus jenen Teil der Angelegenheit

zurückzukommen, der schon den Gegenstand der Be¬

sprechung in diesem hohen Haus gebildet hat und

in der Öffentlichkeit vor allem erörtert wurde: den

mißglückten Versuch zweier Funktionäre der steier¬

märkischen Heimwehr, eine ganze Anzahl tschecho¬

slowakischer 500-L-Noten tu Steiermark umzu¬

tauschen. Dieser Fall hat zum Eingreifen der Grazer

Polizeibehörde, einer Bundesbehörde, geführt, und

der Minoritätsbericht, den die Minderheit des Unter¬

suchungsausschusses in Graz erstattet hat, und die

Anträge, die an diesen Minderheitsbericht geknüpft

werden, kommen zu dein Schluffe, daß es der

Polizei in Graz nicht um die Aufdeckung, sondern

nur die Niederschlagung dieser Angelegenheit zu tun

war. Und das ergibt sich, wenn man die Dinge

aktenmäßig verfolgt — man darf ohne Übertreibung

sagen —- aus den ersten Blick. Denn so wurde wohl

noch niemals von der Polizei, die als Hilssbehörde

der Gerichte Vorerhebungen zu führen hat, ein

ernstes und schweres Verbrechen überprüft. Wenn

man daran denkt, daß in einem oder in zwei kleinen

steirischen Nestern Pakete zu je 100 tschechischen

500- Li -Scheinen umzutauschen versucht wurden, daß

in beiden Füllen die Umwechsler, au die sich die

Täter gewendet haben, Verdacht schöpften, in beiden

Fällen Anzeigen erfolgten, wenn bei der Polizei

festgestellt wurde, daß die Noten verdächtig sind,

wenn die eigentümliche Art, in der dieser Umtausch

versucht wurde, sestgestellt wurde, so ist es ganz

unverständlich, daß die Polizei nicht einmal eine

Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet, nicht

einmal eine ernste Auskunft über die Echtheit oder

Unechtheit dieser Noten eingeholt, nicht eimual die

vielen Richtungen, nach denen Erhebungen notwendig

wurden, weiterverfolgt, sondern nach 48 Stunden

die Noten genommen, sie dem nach dem damaligen

Stande der Sache Hauptschuldigen zurückgestellt

(Rufe: Unerhört!) und keinem Menschen mehr

etwas davon verraten hat.

Wir haben ja an anderer Stelle die sehr neu¬

gierige Frage an die Polizei gerichtet, wieso sie

zur Zeit der Geltung der Devisenvorschriften des

Jahres 1918 dazukam, eine so große Anzahl

fremder Noten einem Menschen, der selbst behauptet

hat, allerdings lügenhafterweise, aber in seiner

Verantwortung behauptet hat, sie im Schleichhandel

erworben zu haben, ganz vollzählig und genau

wieder zurückzustellen. Es ist interessant, daß der

Polizei, dem höchsten Leiter einer Polizeibehörde

keine bessere Ausrede einflel als die, die man sonst

nur ans dein Munde von Valutenschiebern zu

hören bekam; daß Valutenschiebereien damals so

häufig waren, daß das nicht besonders viel Ent¬

rüstung hervorgerufen hat: wegen 500 tschechischer

500-L-Noten strengt man sich nicht an, die gibt

man gleich zurück. Dabei wurden —- und das ist

für den Kriminalisten interessant — die Noten

nicht etwa denjenigen zurückgegeben, denen sie ab¬

genommen worden waren, denn diese hätten ja

damit im Sinne der Grazer Polizei Mißbrauch

treiben können, sondern sie wurden demjenigen

zurückgegeben, der sie in Verkehr gefetzt hat (Hört!),

ein so starker Beweis für die Tendenz, die dieser

Parodie auf eine Polizeierhebung zugrunde lag,

daß kein Wort weiter darüber zu verlieren ist.

Wir brauchten aber das alles nicht, um die mala

fides der Grazer Polizei zu beweisen, sie hat sich

ja später viel stärker darin erwiesen, daß die Bank¬

notenfälscher festgestellt wurden, die Werkstücke ent¬

deckt wurde und daß Graz der Schauplatz der von

der Wiener Polizei durchgeführten Erhebungen

wurde. Es ist nun charakteristisch, daß die Grazer

Polizei das Geheimnis dieser Amtshandlung, die

18 Tage früher durchgesührt worden war, vor der

Wiener Polizei sehr genau bewahrt hat. (Hört!)

Es ist charakteristisch, daß der Herr Polizeidirektor

von Graz auf die erstaunte Frage, warmn er der

Wiener Polizei diese so wichtige Tatsache ver¬

schwiegen hat, keine andere Antwort zu geben wußte,
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als daß nach seiner Überzeugung die Verbreiter der

falschen Noten in Graz unschuldige Menschen waren

und nian ihm doch nicht zumuten könne, der Wiener

Polizei unschuldige Menschen anzugeben. (Hört!

Hört!) Die Grazer Polizei hat gesagt, sie habe

unter niemandes Einfluß und durch niemanden

irgendwie geleitet, diese Art von Amtshandlung

besorgt, und ich erlasse es mir, die ganze Unsumme

von Details, die zur Illustration dieser Auits-

handlung und des Charakters dieser Amtshandlung

angeführt werden könnten, noch näher anzuführen.

Wenn dem so ist, dann träfe die ganze Verant¬

wortung den Leiter dieser eigentümlichen Polizeibe¬

hörde, und dann wäre ihm gegenüber aus diesem

Mißbrauch seines Amtes, aus dieser ganz unge¬

heuerlichen Art der Verfolgung von Verbrechern

die Konsequenzen zu ziehen.

Aber der entscheidende Teil dieses Verfahrens,

jener Teil, der die ganze Republik bloßstellt und

aufgeklärt werden niuß, hat sich in Wien abgespielt:

das ist das Strafverfahren gegen den sogenannten

Professor Julius Meszaros und seine Fälschergenossen

und das spätere Strafverfahren gegen jene Ver¬

breiter dieser falschen Noten, die in Wien festgestellt

und verhaftet wurden. Nun, hohes Haus, wir haben

schon vor drei Monaten an die Bundesregierung

eine Anfrage gerichtet, wie es zur Abolition des

Herrn Meszaros und seiner Genossen kann Die

Antwort, die wir darnals bekommen haben, mußten

wir uns gefallen lassen, denn damals war ja die

Tatsache dieser Abolition eine überraschende Neuig¬

keit, die erst jetzt aufkam; über ihre Gründe war ja

nichts bekannt. Jetzt erst, nachdem wir die Ergeb¬

nisse der Untersuchung kennen, sind wir imstande,

die — Unzulänglichkeit wäre ein zu schwacher Aus¬

druck — die Unaufrichtigkeit dieser Jnterpellations-

beantwortung richtig zu beurteilen. Denn vor allem

ist in dieser Jnterpellationsbeantwortung und in allen

Äußerungen, die von seiten der Bundesregierung

und ihrer Organe damals in dieser Sache abge¬

geben wurden, eine Tatsache vollständig unterdrückt

und nicht mit einem Worte berührt: daß es zwei

solche Affären gegeben hat, eine Affäre Meszaros,

die anfangs Dezember 1921 mit einer Abolition

abgeschlossen wurde, und in der zweiten Hälfte

Dezember, zu Weihnachten 1921, eine zweite solche

Angelegenheit, die wieder mit der Unterdrückung,

und zwar mit einer noch viel ungeheuerlicheren

Form der Unterdrückung, des Strafverfahrens geendet

hat. Davon wurde in der Jnterpellationsbeant¬

wortung, die sich allerdings wörtlich nur aus den

Fall Meszaros beziehen konnte, mit keinem Worte

Erwähnung getan.

Nun, hohes Haus, die Darstellungen, die in der

Öffentlichkeit über die Angelegenheit Meszaros ge¬

geben wurden, halten vor dem Inhalt der Akten

nicht stand. In der Öffentlichkeit wurde die Sache

mit Vorliebe so dargestellt, als wenn da ein unga¬

rischer Patriot erster Güte, so ein Windischgrätz

Nummer 2, durch Zufall Steiermark zum Schauplatz

einer großen Banknotenfälschung gemacht hätte, die

nur zum Zwecke hatte, irgendwelche geheimnisvolle

patriotische ungarische Zwecke zu fördern. Nach dem

Ergebnis der Strafuntersuchung, also in einer viel

nüchterneren Beleuchtung, sieht die Sache doch anders

aus. Daraus ergibt sich zunächst, daß der Herr

Meszaros und einige der Mitschuldigen sich auch

vor den: österreichischen Strafgericht darauf berufen

haben, daß sie ungarische Patrioten sind und daß

sie Banknotenfälschen aus gutem ungarischem Patrio-

tisnius betreiben. Daneben sind aber Leute fest¬

gestellt und verhaftet worden — und die Aufdeckung

der Fälschungsangelegenheit ist ja nur dieser Gruppe

von Mitschuldigen zuzuschreiben —, die von Meszaros

solche falsche Noten gegen eine 40prozentige Be¬

teiligung an der Veräußerung dieser Noten in

Österreich übernommen haben (Hört! Hört!) und

diese Noten österreichischen Unternehmungen, öster¬

reichischen Staatsbürgern angehängt und sie geschädigt

haben. Diese Leute haben kaum aus ungarischen:

Patriotismus gehandelt, und wieso auch in der

Jnterpellationsbeantwortung dieser ganz gewöhnlichen

Banknotenfälschung der Charakter irgendeiner ungarisch-

irredentistischen Unternehmung angedichtet werden

konnte, versteht u:an nicht, wenigstens soweit es

sich auf die Personen bezieht, die Österreicher mit

diesen Noten betrogen haben. Warmn also, wenn

irgend jemand ein ungarischer Patriot ist, andere

Leute Österreicher mit falschen Tschechennoten straflos

betrügen dürfen, das ist nie aufgeklärt worden.

Aber die Angelegenheit Meszaros bekommt auch

nach den Akten und nach den Ergebnissen dieser

Untersuchung ein mehr als ernstes Gesicht, wenn

nian sich an die Zeit erinnert, in die sie fällt, und

an die Begleitumstände, unter denen die Tat be¬

gangen wurde. Vor den: Untersuchungsausschuß hat

der höchste Beamte der steirischen Gendarmerie, der

Herr Gendarmeriedirektor Thienel, als Zeuge aus¬

gesagt, daß die steirische Landesregierung in den

Jahren 1919 bis 1921 mit der damaligen unga¬

rischen Regierung einen gemeinsamen Koufidenten-

dienst erhalten hat. (Hört! Hört!) Der Herr

Bundeskanzler wird uns — ich hoffe sofort —

darüber Auskunft geben, ob der Bundesregierung

von dem Bestand eines solchen Konfidentendienstes

etwas bekannt war, welchen Zweck er nach den

Intentionen der Bundesregierung haben sollte, von

wem er besorgt wurde, wer ihn bezahlt hat, was das

überhaupt für eine Einrichtung war: der gemein-

san:e Konfidentendienst mit Ungarn. Nach den An¬

deutungen, die uns der Herr Gendarmeriedirektor

Thienel gegeben hat — einer etwas intensiveren

Befragung ist er mit den: Einwand begegnet, daß

er diese Einrichtung schon von seinem Vorgänger,
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dem bekannten Herrn Peinlich, übernommen habe —,

soweit wir also über den Charakter dieser Ein¬

richtung informiert wurden, hatte sie den Zweck, die

Kommunistengefahr, die nach dieser Darstellung

Ungarn und Steiermark gleichmäßig bedroht hat, zu

bekämpfen. Es wurde uns erzählt, daß die Kommu¬

nisten — offenbar eine Auskunft dieser Konfidenten —

die Wiederherstellung der Rätediktatur in Ungarn

geplant, zugleich aber Steiermark mitzunehmen be¬

schlossen hatten (Heiterkeit) und daß man deshalb

wegen der Gemeinsamkeit der Gefahr auch gemein¬

same Konfidenten brauchte. Das wäre nun sehr

uninteressant; denn solche Ausreden für diese

geheimnisvollen Beziehungen mit Ungarn haben wir

ja immer wieder vorgetischt bekommen; diesmal ist

es halt eine andere Ausrede als früher. In Wirk¬

lichkeit haben wir darin die Bestätigung gefunden,

daß die Anschuldigungen, die jahrelang gegen die

christlichsoziale Partei in Steiermark erhoben wurden,

daß sie mit der ungarischen Gegenrevolution in einer

Zeit gemeinsame Sache gemacht hat, in der sich eine

solche Verbindung mit Ungarn gegen die Republik

richten mußte, der Wahrheit entsprochen haben, daß

es sich also nicht etwa uni Eigenmächtigkeiten des

berühmten Herrn Peinlich, sondern um eine von der

steirischen Landesregierung unternommene Affäre

gehandelt hat. Die Landesregierungen werden nun

allerdings nach der Verfassung durch den Proporz

bestimmt.

In der Landesregierung sitzen auf Grund der

Verfassung auch die Vertreter der anderen Parteien, und

wenn die Landesregierung in Steiermark derartige, gegen

die Republik gerichtete Unternehmungen eingeleitet und

ausrechterhalten hat, so hat das natürlich nicht die

Landesregierung, sondern die christlichsoziale Partei

in Steiermark zu verantworten. (Sehr richtig!) Es

ist höchstens eine Untreue gegen die nach der Ver¬

fassung der Landesregierung angehörigen Mitglieder

der Minoritätsparteien, wenn hinter ihrem Rücken

derartige Unternehmungen im Namen des Landes

angebandelt wurden.

Aber wenn man sich mit Ungarn in einen gemein¬

samen Konfidentendienst einläßt, wenn ungarische

Emissäre, also Angehörige der ungarischen Jrredenta,

der ungarischen Gegenrevolution, in Steiermark frei

aus- und eingehen können — und die technische

Seite dieses Konfidentendienstes wurde uns so erklärt,

daß Konfidenten von hüben und drüben gegenseitig

freien Ein- und Ausgang hatten —, dann ist es

natürlich kein Wunder, daß die ungarischen Gegen-

revolutiouäre bei ihrem Suchen nach einem ruhigen

Plätzchen in der Welt, wo man möglichst ungestört

Banknoten fälschen kann, zuerst auf Steiermark ge¬

kommen sind, auf das Land mit dein gemeinsamen

Konfidentendienst.

Wir haben im Zuge dieser Untersuchung zu er¬

fahren versucht, ob etwa der Herr Julius Meszäros

auch einer dieser Konfidenten war, die da frei ein-

und ausgehen konnten. Es wurde weder bestätigt

noch bestritten, angeblich erinnert sich jetzt niemand

mehr an die Personen dieser Konfidenten. Aber die

Erhebungen über die Banknotenfälschung, aus den

Akten sowohl wie durch die Zeugenvernehmung,

haben ergeben, daß der Herr Meszäros wohl in

Wien gewohnt, daß er sich aber mit einer ganzen

Reihe gleicher Herren aus Ungarn sehr häufig in

Graz aufgehalten hat, daß Graz der Ort ihrer

Konventikel und der Ort war, wo sie ihre Ver¬

schwörungen beraten und vorbereitet haben. Die steirische

Landesregierung hat sich also da, soweit sie durch

Christlichsoziale repräsentiert wird, in eine an sich

sehr gefährliche Angelegenheit eingelassen, und auch

deshalb ist es notwendig, daß die Bundesregierung

darüber Aufschluß gebe, wie es niöglich war, daß

in einem Lande eine derartige, nicht nur die Republik

gefährdende, sondern in ihren Folgen gar nicht ab¬

zusehende Sache unternommen werden konnte.

Die steirische Landesregierung hat das noch im

Jahre 1921 getan. Über den Zeitpunkt, in welchem

dieser gemeinsame Konfidentendienst aushörte, ist nicht

volle Klarheit gegeben worden, sie steht noch aus.

Aber sicher ist, daß die Affäre Meszäros, die ich

jetzt darzustellen habe, die Abolition, daß alle die

verschiedensten Schritte, die im Interesse ungarischer

Verbrecher in Österreich unternommen wurden, daß

Funktionäre der Heimwehr an diesen Dingen sich

beteiligten und die Verwertung dieser Banknoten

unternommen haben, daß alle diese Dinge noch in

die zweite Hälfte des Jahres 1921 fallen. Ich bitte

nun das hohe Haus, sich zu erinnern, daß in den

Hochsommer 1921 der blutige Kampf der österreichi¬

schen Gendarmerie und der österreichischen Wehr¬

männer um die Landnahme im Burgenland fiel,

daß dieser Kamps nach blutigen Opfern leider dazu

führte, daß im Oktober 1921 die Regierung den

bitteren Weg nach Venedig antreten mußte, daß im

Dezember 1921 die Regierung den Prager Vertrag

abschließen mußte — alles Meilensteine aus dem

Leidenswege der Republik, den Ungarn und immer

wieder nur Ungarn verschuldet hat. Gerade in diese

Zeit fällt nun die sonderbare Behandlung ungarischer

Verbrecher, ungarischer Gegenrevolutionäre, und es

ist eine entsetzliche Aufklärung, die die Untersuchung

ini ungarischen Parlament uns mit der Feststellung

gegeben hat, daß unter den Hauptveranstaltern des

burgenländischen Bandenkrieges derselbe Meszäros

sich befunden hat (Hört! Hört!), der damals in ;o

hohem Maße die Gunst und die Protektion öster¬

reichischer Stellen genossen hat.

Was nun, hohes Haus, an dem Falle Meszäros

so entsetzlich wirkt, was ihn so unerträglich, das

Verlangen nach restloser Aufklärung so unabweisbar

macht, ist die Niederschlagung dieses Strafverfahrens.

Die Verfassung bestimmt, daß alle Akte des Bundes-
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Präsidenten — und dazu gehört nach deur Artikel 65

unserer Verfassung auch die Niederschlagung des

strasgerichtlichen Verfahrens bei den von Amts wegen

zu verfolgenden strafbaren Handlungen — auf Vor¬

schlag der Bundesregierung oder des von ihr er¬

mächtigten Bundesministers zu erfolgen haben. Es

ist ein alter Streit, ob diese Ermächtigung eines

einzelnen Bundesministers generell oder für den

einzelnen Fall durch Beschluß der Bundesregierung
erfolgen muß. In dieseiu Fall wird der Streit kaum

eine Rolle spielen; denn es hat sich sa um eine

Sache von großer politischer, innen- und außen¬

politischer Bedeutung gehandelt. Es geht aus den Akten

nicht hervor, wer verantwortlich ist; aber es geht
aus den Akten hervor, daß zumindest das Bundes-

ministerium für Justiz und das Bundesminifterium

für Außeres mit dieser Angelegenheit zu tun hatten.

Jedenfalls ist aber die Bundesregierung für diese

Abolition verantwortlich, und diese Abolition ist nun

einer der unglücklichsten Akte, die jemals in der

Justizpflege eines Landes vorgekommen sind. An sich
ist ja die Abolition, das heißt die Niederschlagung

eines Strafverfahrens, schon ein sehr bedenklicher

Akt. Abolitionen sollen doch nur in ganz besonderen

Ausnahmefällen dort Vorkommen, wo die Verfol¬

gung nach dem Strafgesetz im einzelnen Fall mit

jeden; natürlichen Rechtsempfinden in einem so

furchtbaren Gegensatz steht, daß es einen anderen

Ausweg nicht gibt. Ich weiß nicht, ivie häufig die

Bundesregierungen der bürgerlichen Mehrheit das

Mittel der Abolition anwenden und angewendet

haben, un; unangenehme Strafsachen unter der Hand

verschwinden zu lassen. Bitte, ich greise bannt gewiß

nicht das verfassungsmäßig den; Bundespräsidenten

eingeräumte Recht der Abolition an; aber auch dieses
Recht wird unter der Verantwortung der Bundes¬

regierung ausgeübt, und es wäre sehr interessant,

einmal _ ein Verzeichnis der Strafsachen zu sehen,'
die in Österreich in den letzten Jahren durch Abolition

erledigt wurden. Vielleicht wird dann unser Staunen

über den Fall Meszaros iveniger groß sein; vielleicht
wird dann Herr Meszaros sich in größerer Gesell¬

schaft ^bewegen und nicht als etivas so Unglaubliches
und Vereinzeltes erscheinen. Solange wir eine solche

Aufklärung nicht haben, können wir nur nach den
Akten urteilen; uuu nach den Akten liegt die Sache

so, , wie ich fie bereits angegeben habe, Der Herr
Meszaros ist als Anstifter der in Wetzelsdorf unter¬

nommenen ^ großzügigen Banknotenfälschung eruiert
worden. Wie groß der Umfang dieses Verbrechens,

auch sein quantitativer Umfang war, >vie groß vor

allen; die Menge der Banknoten war, die dort her¬

gestellt wurden, das ist bisher mit absoluter Sicher¬

heit nicht eruierbar gewesen. Aber es ergibt sich aus

der Untersuchung, daß es jedenfalls eine Fälschung

in allergrößten; Mußstabe gewesen ist, eine Fälschung,

die es möglich gemacht hat, daß eine sehr große

Zahl von Menschen große Mengen solcher Banknoten

in Verkehr zu setzen versucht hat, die es möglich

gemacht hat, daß noch nach der Abolition große

Mengen solcher Noten festgestellt wurden, und' daß

es ein bisher unaufgeklärtes Rätsel möglich gemacht

hat, daß nach den Berichten in; ungarischen Parla-

n;ent noch ein Jahr später kistenweise solche Noten

von Graz nach Budapest, nach Angabe der Ungarn

unter der Bedeckung ungarischer Gendarmerieorgane,

gebracht und in der Billa des Prinzen Windischgrätz

verborgen würden. Jedenfalls ein Fälscherverbrechen

im größten Maßstabe. Der Herr Meszaros hat es

inszeniert, Mitschuldige hat die Wiener Polizei entdeckt.

Und nun möchte ich, damit ja kein Mißverständnis

über die Verantwortlichkeit entsteht, feststellen, daß

die Tätigkeit der Wiener Polizeibehörden bei der

Aufdeckung dieses Verbrechens geradezu ruusterhaft

war. Die Wiener Polizei hat tatsächlich alle damals

erreichbaren Mitschuldigen festgenounnen, hat die

Fälscherwerkstätte entdeckt, hat alle Bedingungen,

unter denen die Fälschung erfolgt ist, aufgeklärt und

hat das Ergebnis ihrer Tätigkeit den Gerichten, der

Staatsanwaltschaft gegeben. Die Staatsanwaltschaft

hat dann der Sache allerdings ein radikales Ende

gemacht.

Und nun, hohes Haus, habe ich bereits gesagt,

die Grazer Polizei hat der Wiener Polizei damals

wohl durch Zusehen assistiert, die Aufklärung, die

sie ihr darüber schuldig war, daß fie solche oder

ähnliche Noten bei den Herren Huber und Walz

festgestellt hat, daß sie sie den beiden Herren wieder

zurückgegeben hat, diese Aufklärung ist sie der

Wiener Polizei allerdings schuldig geblieben.

(Dr. Bauer: Das war ein Amtsgeheimnis!) Das

war allerdings ein steirisches Amtsgeheimnis. (Heiter¬

keit.) Aber die Wiener Polizei brauchte diese Auf¬
klärung nicht. Man hat uns, und es konnut das

auch in dem Abolitionsantrag der Wiener Staats¬

anwaltschaft vor, erzählt, ja, Beweislücken; denn

diejenigen Personen, die die Fälschung selbst technisch

besorgt haben, die Arbeiter in der Druckerei, sind

rechtzeitig aus Graz nach Ungarn durchgegangen,

und infolgedessen hat man sie nicht zur Verfügung

gehabt. Man konnte fie nicht vernehmen. Man konnte

den Beschuldigten, die leugneten, die Aussagen der

Täter nicht gegenüberstellen. Und der Herr Bundes¬

vizekanzler Waber, der vor den; Ausschuß vernonunen

wurde, damals Innenminister war, als einziges

Mitglied der damaligen Regierung der Ladung vor

diesen Ausschuß Folge geleistet und dort die Tätig¬

keit der österreichischen Behörden im Jahre 1921

sehr lebhaft verteidigt hat, hat uns gesagt: Ja, die

Sache war halt sehr schwer, die Franzosen haben

nicht solche Schwierigkeiten. Die Franzosen haben

ihre Polizeiorgane nach Budapest geschickt, haben in

Budapest Erhebungen durchgeführt und haben etwas

herausbekotumen. Wir konnten nicht unsere Polizei-
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organe nach Budapest schicken, wir sind da vor

einer Mauer gestanden. Nun hat der Herr Vize¬

kanzler Dr. Waber dabei übersehen, daß die Franken

nicht in Wetzelsdorf bei Paris (Heiterkeit) sondern in

Budapest gefälscht wurden, während die tschechischen

Noten in Wetzelsdors bei Graz, also noch ans dem

Gebiete der Republik Österreich, gefälscht wurden.

Es war gar kein Beweisnotstand, der da eingetreten

ist, und daß die Personen, die überwiesen waren,

gefälschte, nach dem Urteil der Sachverständigen

gefälschte, mit den Klischees, mit den Bildern auf

den säsierten Steinen übereinstimmende Fünfhun¬

derter gegen 40 Prozent Provision zur Verbreitung

übernommen zu haben, nicht getäuschte Opfer des

Herrn Meszaros waren, das war wohl sehr nahe¬

liegend, zumindest wäre die Entscheidung darüber,

ob diese Herren schuldig sind, den Gerichten zu

überlassen und nicht im Bureau der Staatsanwalt¬

schaft zu lösen gewesen. Aber die Staatsanwaltschaft

hat ja das Verfahren gar nicht eingestellt. Es war

ja gar keine Rede davon, daß etwa dieses Straf¬

verfahren die Schuld der Tä-ter nicht ergeben habe,

sondern sie hat verlangt, daß es niedergeschlagen

werde, und sie hat das, wie gesagt, nur mit einer

Beweislücke zu rechtfertigen gesucht, die nach den

Akten absolut nicht vorhanden ist. Der Herr Meszaros

hat zuerst gar gestanden. Er hat später geleugnet

oder sein Geständnis auf ein bescheideneres Maß

reduziert. Wie immer bei dieser Sache fragt man

sich unwillkürlich: Warum hat er später den Rückzug

in seinen! Geständnis angetreten? Aber die Frage

ist ganz uninteressant. Nach der Aktenlage ist an

den: Verschulden des Herrn Meszaros, des Herrn

Klein, des Herrn Petrovits, des Herrn Szomogyi,

des Herrn Györffy und wie alle diese Helden heißen,

gar kein Zweifel gewesen. Es war die einfachste

Anklage wegen des vollbrachten Verbrechens der

Fälschung von tschechischen Kronennoten, und es lag

vor allem der jeder Abolition absolut entzogene

Tatbestand der Verbreitung solcher Noten im Inlande

vor. Das kann man nicht Niederschlagen. Die Beweis¬

lücke hätte nicht genügt. Man hat infolgedessen auch

gesagt: Das sind politische Phantasten, die damit

patriotische Ziele verfolgt haben! Der Herr Polizei¬

direktor in Graz hat, wie er den Huber ausgelassen

hat, gemeint: Das ist ein harmloser Valutenschieber!

Die Wiener Staatsanwaltschaft wieder hat gemeint:

Das sind politische Phantasten! Jeder hat für das

Ansgeben falscher Banknoten damals offenbar eine

andere Entschuldigung gesunden — das Strafgesetz

ist dabei nie zu Rate gezogen worden. Die politischen

Phantasten habe ich bereits geschildert, der Herr

Ludwig Klein, der überwiesen wurde, wegen Provision

in Wien falsche Fünfhunderter eingewechselt zu haben,

beim Bankhaus Reitler, beim Bankhaus — ich

könnte da die Liste aller der Bankhäuser anführen —,

beim Bankhaus Goldschmidt, bei der Credit-Anstalt

— ich weiß nicht wo überall —, der ist doch

schwerlich als ein politischer Phantast zu charakteri¬

sieren. (Heiterkeit.) Das einzige, was ihm passiert

ist, war das Mißgeschick, daß er erwischt wurde.

Er hat — das ist richtig — schüchtern zu leugnen

versucht, und daß er sich nicht auf das Leugnen

verlassen wollte, geht daraus hervor, daß er auch

erklärt hat, unzurechnungsfähig zu sein, eine Be¬

hauptung, für die gewisse Momente angeführt wurden

und die allenfalls zur Untersuchung seines Geistes¬

zustandes hätte Anlaß geben können. Aber von

politischer Phantasterei ist beim Herrn Petrovits,

beim Herrn Szomogyi, bei Herrn Klein gar keine

Rede, uian hätte höchstens diese Ausrede dem Herrn

Meszaros zubilligen können, obwohl auch beim Herrn

Meszaros ein aktenmüßiger Beweis dafür absolut

nicht vorlag. Mit demselben Recht kann jeder Bank-

notenfälscher, der erwischt wird, erklären, er habe

aus politischer Begeisterung Banknoten gefälscht,

denn in dem Falle war aktenmäßig nicht bewiesen,

daß solche Noten nach Ungarn für irgendwelche

politische Zwecke gebracht, sondern nur, daß sie in

Wien nt Verkehr gesetzt worden waren. Trotzdem

ein politischer Phantast!

Schließlich wird in diesen! Abolitionsantrage noch

erzählt, der Schade sei gutgemacht worden. Es kommt

darauf an, was ntan unter dem Schaden versteht.

Ich glaube, daß die Personen, von denen sestgestellt

werden konnte, daß sie solche Noten eingetauscht

haben, das Entgelt für die Noten zurückerhalten

haben, aber schon damals konnten gar nicht alle

Empfänger solcher falscher Noten ermittelt werden,

vor allem konnten sie tut Inlande nicht ermittelt

werden, und schon damals war es ganz unbekannt,

wie viele Noten ansgegeben worden waren, wer sie

bekommen hatte, wo sie noch zirkulierten. Die Be¬

hauptung, cs sei der Schade gutgemacht worden, ist

einfach eine aktenwidrige Unwahrheit gewesen. Mit

dieser Begründung wurde aber der Weg zum Bundes¬

präsidenten angetreten und dem Bundespräsi-

denten zugemutet, er solle das Verfahren einstellen.

Die Wahrheitspflicht gebietet es, ausdrücklich fest¬

zustellen, daß die Oberstaatsanwaltschaft sich darnals

gegen diesen Skandal einer Abolition zur Wehr

gesetzt hat (Hört!), daß die Oberstaatsanwaltschaft

ausdrücklich gesagt hat, soweit es sich um ein politisches

Delikt handelt, könnte dies überhaupt nur bei Meszaros,

Györffy und allenfalls Szomogyi in Frage kommen,

die übrigen Beschuldigten haben sich nach den Er¬

hebungen an dem Vertriebe der gefälschten tschecho¬

slowakischen Banknoten gegen Erhalt einer Provision

beteiligt, offenbar also aus gewinnsüchtigen Beweg¬

gründen gehandelt. Aber die Oberstaatsanwaltschast

sagt weiter, bei Meszaros und Györffy und Szomogyi

liegt ein politisches Delikt iin Sinne des Straf¬

rechtes nicht vor. Die von ihnen begangene Tat

scheint zwar politischen Motiven entsprungen zu sein,
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qualifiziert sich aber als ein gemeines Verbrechen,

und es wird hier gesagt, daß die gesamte, ins¬

besondere auch die inländische Bevölkerung dadurch

in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil sie durch

den Erwerb der gefälschten Banknoten zweifellos

großen Schaden erleiden konnte. Die Oberstaats-

anwaltfchaft hat sich gewehrt. Aber ich bitte, zu

beobachten, daß der Bericht der Staatsanwaltschaft

vom 23. November und der von der Oberstaats¬

anwaltschaft vom 26. November stammt, also aus

der Zeit unmittelbar nach der Preisgabe Ödenburgs,

unmittelbar nach den Feindseligkeiten Ungarns gegen

die Republik. Es ist interessant, in welcher Art

österreichische Behörden sich da bemühen, die Ver¬

brechen sogenannter ungarischer Patrioten zu recht-

fertigen und jeden Schutz des Inlandes gegen solche

Verbrecher zu vereiteln. (Dr. Bauer: In der Zeit

ico hunderte Wehrmänner gestorben sind!) Das

ist eine Justizpflege, die man wohl ohne Über¬

treibung als grauenhaft bezeichnen muß.

Man fragt sich naturgemäß: Wer hat das getan?

Ist es möglich, daß ein einfacher beliebiger Staats¬

anwalt etwas Derartiges unternimmt? Wir haben

aus dem Akt die Aufklärung zu bekommen versucht.

Wir sind dabei auf ein interessantes Schreiben eines

ausländischen Politikers, gerichtet au den Unter¬

suchungsrichter, gekommen, eines Politikers, der nicht

nach den Feststellungen im Akt, aber nach den:

Bericht der Staatsanwaltschaft selbst an der Bank¬

notenfälschung mitschuldig war, der mit dem Unter¬

suchungsrichter einen Briefwechsel über die Ent¬

haftung, über die Höhe der Kaution, über die

seelische Situation des Angeklagten, vor allem aber

über die außenpolitischen Wirkungen der gerichtlichen

Tätigkeit führt, der den Untersuchungsrichter darüber

beruhigt, daß man sich in der Tschechoslowakei nicht

übermäßig aufregen werde, wenn Herr Meszaros

verhaftet wird, weil man dort von dem und jenem

aus dem Leben des Meszaros nichts weiß. Das ist

der österreichische Untersuchungsrichter, der die Sache

geführt hat, und daß es ein Untersuchungsrichter ist,

dessen Name wegen seiner unerbittlichen Gemüts -

roheit verrufen ist (lebhafter Beifall und Hände¬

klatschen), der Name des jetzigen Hofrates Ramsauer,

eines Herrn, den die Bundesregierung, soviel wir

wissen, einmal ins Präsidium des Wiener Landes¬

gerichtes berufen wollte, das ist bezeichnend für die

eigentümliche Art, in der sich bei Richtern Strenge

mit der Bereitwilligkeit zur Verletzung des Gesetzes

verbinden kann. Was sich da zeigt, ist natürlich das

Ende jeder geordneten Rechtspflege. Wenn Richter

derartigen Einflüssen ausgesetzt sind und offenbar

gegen sie nichts tun, dann ist die Frage berechtigt:

Wie kann eine solche Abolition überhaupt zustande

kommen? Der Herr Vizekanzler Waber hat uns

gesagt, bei dieser Abolition hätten auch Gründe des

menschlichen Mitleides eine Rolle gespielt (Hört!]

Hört! — Zwischenrufe), und er hat das vor allern

damit begründet, daß damals, als die Abolition

erfolgte, die Frau des Herrn Meszaros in gesegneten

Umständen war und daß dies das Schicksal des

Herrn Meszaros bedauernswerter gemacht hätte, weil

er in Untersuchungshaft saß, während seine Frau

draußen der Entbindung entgegensah. Ich würde

jede Erwägung des Mitleides begreifen. Allerdings,

diese Erwägung ist schon während der Darstellung

des Vizekanzlers sehr gestört worden durch seine

gleichzeitige Bemerkung, daß gewisse Dinge wohl

aboliert werden, aber daß nach der jetzigen Abolitions¬

praxis zum Beispiel das Verbrechen des § 144 in

Österreich nicht aboliert wird. Das sei Praxis.

(Zwischenrufe.) Nun, Mitleid mit der armen Mutter

in allen Ehren, aber wenn in einem Atem dieses

Mitleid so verschieden dosiert wird, so bekommt man

gegen dieses Mitleid großes Mißtrauen. (Zustimmung.)

Wir hatten ja damals allen Grund, unser Mitleid

anderen Leuten zuzuwenden. Ich bin in der Lage,

dem hohen Hause von einem Tag, der kalendermäßig

fast mit diesem Abolitionsantrag übereinstimmt, zwar

nicht vom 26., aber vom letzten November des

Jahres 1921, einen Aufruf zur Sammlung für die

Familie eines in den Burgenlandkämpfen getöteten

österreichischen Wehrmannes vorzulegen, eines Mannes,

der eine Frau mit sechs kleinen, unversorgten Kindern

zurückgelassen hat. (Hört! Hört!) Das waren die¬

jenigen, denen damals Mitleid gebührt hat (leb¬

hafter Beifall und Händeklatschen), nicht dem

Herrn Meszaros. Aber dieses rührende Mitleid hat

sich ja im gleichen Maße zugewendet dem Herrn

Ludwig Klein, dem Herrn Petrovits, dein Herrn

Szomogyi, dem Herrn Györffy, allen Banknoten-

fälscheru, all denen, die zum Beispiel in Wien in

Bankhäusern falsche Tschechennoten angebracht haben;

sie alle sind offenbar begnadigt worden, weil die

Frau Meszaros in gesegneten Umständen war. (Heiter¬

keit und Zwischenrufe.)

Für diese Begnadigung nulß man also nach

anderen Gründen suchen, und wir wollen die Gründe

erfahren. Der damalige Herr Bundeskanzler, Herr

Polizeipräsident Schober, ist vor dem Untersuchungs¬

ausschuß nicht persönlich erschienen. Die damalige

Regierung hatte diese Abolition zu verantworten,

und es ist interessant, daß der Herr Bundeskanzler

Schober dem Ausschuß ruitgeteilt hat — brieflich

und telephonisch mitgeteilt hat —, er könne aus

Ehre und Gewissen versichern, daß er von dieser

Abolition nichts gewußt hat (Hört! Hört!) und

daß er diese Abolition, wenn ruan an ihn mit einem

solchen Ansinnen herangetreten wäre, mit Entrüstung

— so heißt es, glaube ich — abgelehnt hätte

(Hört! Hört!), weil sie zu der offenen und klaren

Politik, die er damals Ungarn gegenüber gemacht

hat, in unüberbrückbarem Gegensatz gestanden wäre.

Das war die Auskunft des Bundeskanzlers. Der
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Verwalter der Justiz in der damaligen Re¬

gierung, Herr Dr. Paltaus, hat uns ganz kurz

brieflich mitgeteilt, steirische Politiker hätten bei ihm

nicht interveniert. (Ruf: Wer sonst?) Herr Hofrat

Immendörfer, der verantwortliche Chef der Wiener

Staatsanwaltschaft, von der dieser Abolitionsantrag

kam, hat erklärt, bei ihm hat niemand interveniert.

Das ist offenbar — er könne sich nicht mehr so

genau erinnern — dem Kopf irgendeines Referenten

bei der Staatsanwaltschaft entsprungen. (Heiterkeit uncl

Zwischenrufe.) Nun, es gibt ja auch eine Literatur¬

gattung für kleine Kinder, die inan Märchen nennt,

und es gibt aitd) ein Alter und eine Gemütsver-

faffung, in der man das glaubt, was in Märchen

steht — aber diese Märchen find doch zu unglaub¬

würdig, als daß man ihnen aufsitzen könnte. Solche

Abolitionen, Abolitionen gegen Verbrecher solcher

Art werden überlegt, von denen weiß man ganz

gut, und wenn man sie macht, dann find sie auch

von irgend jemandem veranlaßt. Und der Skandal

dieser Abolitivn bedarf der Aufklärung.

Vielleicht liegt die Aufklärung in dem sonderbaren

Geschmack, den ein paar Politiker eines anderen

benachbarten Landes hatten, sich gerade mit Leuten,

die im Kampfe gegen das deutsche Österreich standen,

in derartig verbrecherische Umtriebe einzulassen. Viel¬

leicht haben sie das sogar für eine nationale Be¬

tätigung gehalten, wenn man den Herrn Meszaros,

den Organisator der Banden im Burgenlandkrieg

bei seinen Banknotensälschungen unterstützt. Vielleicht

mag das ein Grund gewesen sein. Der Herr Vize¬

kanzler Dr. Waber hat uns gesagt, eine solche Inter¬

vention bei ihm habe er nicht nur rundweg ab¬

gelehnt, sondern den übrigen Regierungsmitgliedern

nicht einmal davon Kenntnis gegeben. Das Rätsel

wird infolgedessen immer unlösbarer. Und dabei ist

diese Abolition ein Zwerglein an Schmählichkeit, an

Gesetzwidrigkeit gegen das, was sich später zuge¬

tragen hat, gegen die Abolition im zweiten Akt

dieses Banknotenfälscherdramas.

Der Herr Meszaros, das haben wir gehört, war

ein Patriot. Jul November ist seine Angelegenheit

als abolitionsreis beim Ministerium gewesen, anfangs

Dezember wurde er enthaftet, am 13. Dezember

war die Sache restlos vorüber, und die Banknoten-

sälscheraffäre war erledigt. Die Öffentlichkeit hat

davon nichts erfahren; sie hat bekanntlich bis zum

heurigen Jahre aus die Erhebung der Anklage gegen

Meszaros gewartet. Die Regierung hat uns nicht

gesagt, was nachher kam. Durch Zufall, durch einen

wirklichen Zufall — und ich kann jetzt ohne weiteres

enthüllen, welcher Zufall uns da zu Hilfe kam -—,

durch einen anonymen Brief, den ich erhielt, wurde

ich aufmerksam gemacht, daß wir bei der Arbeit

dieses Untersuchungsausschusses nicht vergessen dürften,

den Verwalter eines Grasen Lucchesi, eines Ver¬

wandten des Hauses Parma, in der Nähe von

Spielfeld einzuvernehmen; der wisse Bescheid über

die Banknotenfälschungen. Ich habe mich erkundigt,

wie dieser Verwalter heiße und habe erfahren, daß

er Fauland heißt. Der Untersuchungsausschuß hat

den Herrn Dr. Fauland, den Verwalter des Grafen

Lucchesi, vorgeladen, und nun kam nicht etwa durch

die Aussage des Herrn Fauland schon die Wahrheit

an den Tag, er ist ein Funktionär der steirischen

Heimwehr, und wir haben in diesem Verfahren mit

der Wahrheitsliebe der Mitglieder der steirischen

Heimwehr, wenigstens jener, die uns gegenüberstanden,

sehr schlechte Erfahrungen gemacht, als Zeugen in

Untersuchungen möchte ich die Funktionäre der

steirischen Heimwehren, die ich hier kennengelernt

habe, nicht weiterempfehlen. (Heiterkeit.) Aber wir

haben wenigstens einen Anhaltspunkt bekonnnen,

weiter zu suchen, unb da wurde uns nun ein Akt

vorgelegt, nicht sofort, als wir alle Akten verlangt

haben, sondern nachträglich wurde er uns mitgeteilt,

und aus btefem Akt ergab sich, daß es in Öster¬

reich eine fröhliche Sokolangelegenheit gerade zu

Weihnachten 1921 gab, daß die Noten des Herrn

Huber, die die Grazer Polizei ihm am 30. Mai

1921 zurückgegeben hat, im Dezember 1921 eine

fröhliche Auferstehung feierten (Hört! Hört!), daß

diese Noten im Dezember in Wien, und zwar mit

sehr viel Erfolg, verbreitet wurden und daß man

beim Verbreiten dieser Noten zunächst in Wien drei

Bankbeamte aus frischer Tat ertappt und verhaftet

hat, daß sie sich darauf beriefen, diese Noten vom

Herrn Fauland bekommen zu haben, der aus Ver¬

anlassung der Wiener Polizei auch verhaftet wurde,

und daß der Herr Fauland erklärte, er habe die

Noten von dem Herrn Huber bekommen. Damit war

ja der Kreis geschlossen. Der Herr Huber wollte

die Noten nach seiner Angabe vor der Grazer-

Polizei aus dem Grazer Bahnhof von einem Mann,

selbstverständlich mit jüdischen: Aussehen, gekauft

haben. (Heiterkeit.) Diese Bemerkung mache ich

deshalb, weil die Grazer Polizei nach dieser Angabe

an der Wahrheitsliebe des Huber nicht mehr ge-

zweiselt hat. (Neuerliche Heiterkeit.) Der Herr Huber

hat aber vor dem Untersuchungsausschuß zugegeben,

daß er die Noten bei einer gemeinsamen Konferenz

mit den: Herrn Meszaros von einem der ungarischen

Teilnehmer dieser Konferenz zur Besorgung von

Waffen für die Aktion des Herrn Meszaros in

Empfang genommen hat.

Damit war natürlich ein Verbrechen ganz anderer

Art begangen. Das war kein Patriotisnms in Ungarn

mehr. Wie gutgläubig die Bankangestellten waren,

die in Wien falsche tschechische Banknoten verbreitet

haben, geht daraus hervor, daß bei dem einen ein

großes Paket dieser Noten in der Unterhose gefunden

wurde, bei den anderen in anderen diskreten Verstecken.

Diese Herrschaften sind auch aboliert worden (Hört!

Hört!), und zwar mit einer Eile, die geradezu
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erschütternd ist. Die Strafuntersuchung — man kann

schwer von einer Strafuntersuchung reden —, sondern

die polizeilichen Erhebungen wurden genau bis zu

dem Moment geführt, wo der Herr Fauland gesagt

hat: Ich habe die Noten von dem Herrn Huber

bekommen (Hört! Hört! — Zwischenrufe.) Welche

gesegneten Umstände dem Huber iuuner zu Hilfe

konmren, das konnten wir einwandfrei nicht feftstellen.

(Lebhafte Heiterkeit.) Aber Tatsache ist, daß in

dem Moment, in dein die Sache bis zum Herrn

Huber gediehen war, nach den Akten der telephonische

Auftrag der Staatsanwaltschaft, des Herrn Staats¬

anwaltes Immendörfer konunt: Nicht weiter Vor¬

gehen! (Hört! Hört!) und daß nunmehr die Abolition

auch dieser Verbreiter falscher Banknoten in Öster¬

reich eingetreten ist.

Nun hat unser beschränkter Verstand, unser Glaube,

daß das Strafgesetz auch für Mitglieder der steirischen

Heimwehr gilt, dieser Jrrtmu uns verleitet, die

kühne Theorie aufzustellen, daß Fälschen aus patrio¬

tischen Zwecken, wenn man es auch entschuldigt,

nichts mit den: Verbreiten falscher Noten im Jn-

lande zu tun hat, sondern daß das ein ganz gemeines

Verbrechen ist, das mit dem anderen in gar keinem

Zusanunenhange steht, und daß es um so strafwürdiger

ist, wenn es nach der Abolition erfolgt, nach der

Ausübung der Gnade für diejenigen, die bis dahin

bekannt waren. Das sind Unverbesserliche, die das

tun. Aber es wurde uns gesagt: Ja, wie kann man

denn, wenn man den Haupttäter begnadigt hat, die

übrigen, die nur so untergeordnet ein bißchen Noten

in Österreich verbreiten, einsperren und verfolgen?

Es ist eben — nicht in den Akten, aber offenbar

durch irgendeine geheimnisvolle Fügung — die

Emission Meszaros immunisiert worden, und ich glaube,

man kann es als einen Rechtssatz, der aus diesen:

Verfahren hervorgeht, aufstellen: Wer Noten der

Emission Meszaros weiterverbreitet, ist straflos.

(Sehr richtig!) Es war also damals jedermann

erlaubt, in Österreich solche falsche Noten wo immer

und wem immer anzuhängen, es konnte ihn: nichts

geschehen, darüber wachte offenbar irgendeine Macht,

die wir nicht zu fassen vermochten.^—

Hohes Haus! Ich will beweisen, daß ich da nicht

übertreibe; ich will namentlich beweisen, daß ich

nicht etwa den Herrschaften, die man da erwischt

hat, unrecht tue. Ich gebe zu, der Herr Huber wurde

uns zunächst als der selbstlose Organisator der

steirischen Heimwehr präsentiert, der sich um die

christlichsoziale Partei in Steiermark unvergängliche

Verdienste erworben hat und der nur aus irgend¬

einer Hitzköpfigkeit gehandelt hat. Die Grazer Polizei

nennt ihn einen Hitzkopf (Heiterkeit) und meint,

daß er, weil er ein Hitzkopf ist, sich gerade der

Beteiligung an diesem Verbrechen zugewendet hat.

Aber dieses Verbrechen ist doch gewöhnlich weniger

die Tat von Hitzköpfen als von Leuten, die ruhig

zu rechnen und zu überlegen verstehen. Aber in

derselben Qualität wurde uns auch der Herr Fanland,

der Organisator der untersteirischen Heimwehr, prä¬

sentiert, in derselben Qualität wurde uns vorgestellt

der Herr Walch, auch ein Organisator der unter¬

steirischen Heimwehr, lauter Leute, die, wie behauptet

wurde, sich um die christlichsoziale Partei in Steier¬

mark so verdient gemacht haben, daß der christlich¬

sozialen Partei zum mindesten die ewige Versorgungs¬

pflicht für Huber und Walch aufgelastet ist. Sie

müssen immer versorgt werden, und sie wurden auch

immer versorgt. Aber es ist interessant, daß bei

einem der mitverhafteten Freunde, einen: Mitverbreiter

dieser Noten, ein Brief des Herrn Fauland gefunden

wurde, selbstverständlich :uit einem Decknaiuen unter¬

schrieben, ein Brief, in unverfälschtesten: Berbrecher-

jargon verfaßt, ein Brief, in welchem der Herr

Fanland unter anderen: auch mitteilt, daß der Papa

ihm als Weihnachtsgeschenk einen netten Anteil des

zu rettenden Betrages in Aussicht gestellt hat, ein

Brief, in welchem Herr Fanland mitteilt: Du weißt

sehr gut, daß n:an vor den: Studienabschluß den

Nerv7us rerum sehr braucht. Darum erbitteich Kamerad¬

schaft und gu.te Hilfe.

Dieser Herr Fauland, der :nit diesen: Briefe den

Freund um Verbreitung falscher Noten ersucht hat,

der auch mitteilt, daß der Chef für die Echtheit

fürchtet, hat uns nicht verraten wollen, wer der Chef

und wer der Papa ist, sondern er hat gesagt, daß

er sich nicht u:ehr daran erinnere. Sein Gedächtnis

habe gelitten, er wisse nicht :::ehr, wer mit diesem

Decknamen gemeint ist. Hohes Haus, der Behörde

lag dieser Brief vor, als man das Strafverfahren

eingestellt hat. Sie hat sich nicht die Mühe ge-

nonuuen, nachzuforschen, wie groß der Kreis der

Leute war. Wenn Sie den Strafakt ansehen, so

finden Sie in dem Polizeiakt eine Bernerkung, der

Herr Fauland sei verdächtig, in Fischau solche Noten

verbreitet zu haben. Keine Aufklärung. Ich habe

den Herrn Fauland danach gefragt, ob er in Fischau

Noten 'verbreitet hat, Fauland hat nrir ohne alle

Entrüstung gesagt, er könne sich nicht erinnern.

(Heiterkeit.) Jedes Wort in diesen: Akt ist ein

Rätsel, wo inan hinsieht, überall offene Fragen, die

nach Aufklärung verlangt haben. Hier liegt eine

Fälschung in allergrößten: Maßstab vor, eine

Fälschung, durch die möglicherweise im Jnlande

eine ganz unbeschränkte und gar nicht zu über¬

sehende Zahl von Leuten geschädigt worden war,

dennoch wurde das Strafverfahren eingestellt.

Wer die Dinge technisch kennt, wird ans den:

Staunen nicht herauskoiumen. In dein Begnadigungs¬

akt sind nicht einiual die Personaldaten des be¬

gnadigten Franz Huber aufzufinden. Die Begna¬

digungen werden dem Bundespräsidenten auf großen

Bogen vorgelegt, in denen rnbrikenweise die wichtig¬

sten Daten über die Gnadenwerber und über die
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Tat angegeben sind, und es ist bei jeder Begna¬

digung selbstverständlich, daß eingehende Erhebungen

über die Personen stattfinden. Zunächst muß mein

doch wissen, wer der Betreffende ist. In diesem

Akt ist die Gnade in solcher Fülle und Plötz¬

lichkeit herabgeströmt, daß nicht einmal Zeit war,

sich über die Personen derjenigen zu vergewissern,

die begnadigt wurden. (Hört! Hört!) Es liegt in

dem Akte ein Abolitionsgesuch des Herrn Huber.

Es ist uicht einmal aufgeklärt worden, wie die

Kunde von diesem neuen Strafverfahren zum Herrn

Huber gedrungen ist. Der Herr Huber wurde gefragt,

wer ihnr den Rat gegeben hat, das Abolitionsgesuch

zu verfassen.

Der Herr Huber, der ein gutgelaunter Mensch

ist, weil er immer Glück hat, wie man sieht

(Heiterkeit) und die Pflicht zu seiner Versorgung

ja anderen Leuten obliegt, während ihm nichts ge¬

schehen kann, hat uns in bester Laune gesagt, er

habe so nebenbei gehört, es geht etwas vor, und

da sei er zum Portier des Justizministeriums ge¬

gangen (Heiterkeit)r habe ihn gefragt, wie wird

man da begnadigt (erneute Heiterkeit), der Portier

habe ihn dann zu einer Tür gewiesen, wo die

Gnade das Referat führt (fortgesetzte Heiterkeit)f

dort habe er Einlaß gesunden und war bei der

richtigen Stelle. Herr Huber hat, wie erwähnt, ein

Abolitionsgesuch überreicht. Man sollte in einem

Lehrbuch über die österreichische Justizpflege ein

Faksimile dieses Abolitionsgesuches veröffentlichen,

damit auch andere Leute wissen, wie man in Öster¬

reich zuni Gnadenborn Vordringen kann. Das

Abolitionsgesuch des Herrn Huber zeichnet sich

nämlich durch eine bewundernswerte Kürze aus.

Während sonst Gnadenwerber bekanntlich weit¬

schweifig sind und dem Bundespräsidenten ihre

Gnadenwürdigkeit sehr ausführlich zu beweisen sich

bemühen, hat sich der Herr Huber damit begnügt,

aus einem einfachen Blatt Papier zu schreiben:

Ich habe gehört, daß gegen mich ein Strafver¬

fahren wegen der Verbreitung von falschen Noten

eingeleitet werden soll, die ich von Meszaros be¬

kommen habe. Ich bitte, das Strafverfahren

gnadenweise einzustellen. (Lebhafte Heiterkeit.) Der

Herr Huber verkehrt mit der Gnade sehr geschüsts-

müßig. (Erneute Heiterkeit.) Da scheint ein so

intimes Geschästsverhältuis zu bestehen, daß Weit¬

läufigkeiten nicht notwendig sind.

Nun, hohes Haus, die Übung der Gnade gehört

zu den Prärogativen des Bundespräsidenten, der

Mißbrauch des Rechtes, Gnadenanträge zu stellen,

trifft die Bundesregierung, die solche Anträge

stellt. (Lebhafter Beifall.) Der Beantwortung der

Frage wird die Bundesregierung nirgends und von

niemand entgehen, die ganze Welt interessiert sich

für die Antwort: Wer hat diese skandalöse Ab¬

olition angeregt, wer hat sie dem Bundespräsidenten

zu unterbreiten gewagt?

Die Sache der Herren Meszaros und Huber ist

auch sonst nicht uninteressant. Sie zeigt, wie wenig

das Gefühl für die Sicherheit der Republik in

vielen Kreisen, vor allem bei einem Teil der

christlichsozialen Partei, damals empfunden wurde.

Sie zeigt ein Bild der Gleichgültigkeit gegen die

Wahl der Mittel zur Förderung von Partei¬

zwecken, das entsetzlich ist. Gewiß, es wurde ge¬

sagt, das sei die Zeit nach dem Zusammenbruch

gewesen, die Zeit, in der vieles vorkam, was später

nicht mehr möglich war. Alles mag wahr sein —

aber darüber, daß eine solche Verbindung mit

Ungarn die Republik in Gefahr brachte, daß

gemeinsame Konfidenteneinrichtungen mit Ungarn

unmöglich sind, die Republik gefährden, darüber,

daß Banknotenfälschen unter solchen Umständen

eine entsetzliche Idee ist, eine Sache, die unmöglich

ohne Gefahr für die Republik vorübergehen kann,

bestand kein Zweifel. Vor allem waren auch im

Jahre 1921 die österreichifchen Polizei- und

Justizbehörden verpflichtet, die Gesetze zu beob¬

achten. Sie haben damals die Gesetze gegen sehr

viele andere Verbrecher, und zwar mit viel Schürfe,

beobachtet, und Sie brauchen uns nichts zu er¬

zählen. Es ist nicht das erstemal, daß ich das

Recht hier für mich in Anspruch nehme, die un¬

gleiche Art, in der die österreichische Justizpflege

verschiedene Menschen behandelt, zu kritisieren. Es

ist ja die Einstellung eines Strafverfahrens aus

der letzten Zeit uns noch in Erinnerung, in der

das Gutachten eines Universitätsprofessors eine

große Rolle gespielt hat, ein Beweis, daß die

eigentümliche Art, in der man der Entscheidung

der Richter ausweicht und Kabinettsjustiz übt, den

Gerichten aus beut Wege geht, nicht eine Eigen¬

tümlichkeit der Zeit nach dem Zusammenbruch war,

sondern daß das eine Tradition ist, die gewissen¬

haft gewahrt bleibt. (Dr. Bauer: Von Huber bis

Busson!) Von Huber bis Bussou, das ist eine

gemeinsame Linie. Wer sich offenbar den Weg zur

Gnade richtig zu wählen weiß, der wird der

Gnade teilhaftig und, hohes Hans, das ist uner¬

träglich, das macht die österreichische Justizpflege

auf die Dauer unmöglich. Denn was sollen die

Tausende, die jährlich von den Gerichten zur Ver-

anwortung gezogen werden, die die Staatsanwalt¬

schaft verfolgt, was sollen sie sagen, wenn sie hören,

daß die Staatsanwaltschaft überwiesene Verbrecher,

und zwar ohne Rücksicht auf ihren persönlichen

Anteil an der Tat, ohne Rücksicht auf subjektive

Momente und Schäden, auf alle Umstände, die

sonst bei Verbrechen eine Rolle spielen, einfach

schont, weil es offenbar irgend jemanden besser ge¬

paßt hat, die Sache nicht aufkommen zu lassen, die

Sache zu unterdrücken? Von Herrn Kunz, der dem
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Hitzkopf die Noten zurückgibt auf Grund eines

Gutachtens, das bei einer ziemlichen Anzahl dieser

Noten Wasserzeichen feststellt, auf Grund eines

Gutachtens, das feststellt, die Numeration stimme

nicht, aber den: Gutachter feien solche Falsifikate

noch nicht untergekommen, und deshalb halte er die

Note,: für echt, von diesen: Polizeibeamteu, der sich

darauf hinsetzt und auf deni geduldigen Amts¬

papier der sozialdemokratischen Zeitung, die das

kritisiert, den lügenhaften Bericht schreibt, es sei in

einer alle Zweifel ausschließenden Weise die Echt¬

heit dieser Noten festgestellt worden (Hört! Hört!)t

und das noch durch sein Ehrenwort bekräftigt

(Hört! Hört!), von diesem Polizeidirektor, der die

Wiener Polizei anlügt — ich bitte nur ein Detail:

In unserer Debatte, die wir schon einmal abge¬

führt haben, hat ein Zettel eine Rolle gespielt, der

die Bedenken der Druckereibesitzerin, die die

Druckerei den Banknotensälschern zur Verfügung zu

stellen hatte, zerstreuen sollte, ein angeblich ge¬

fälschtes Dokument, das die UnbedeuklichkeitdieserBank-

notenfälscher durch die steiermärkische Landesregierung

feststellen sollte, das ist sicher, wie wir heraus-

bekonimen haben, ein gefälschtes Dokument gewesen,

und die Frage war nur interessant: Wer hat es

gefälscht? Die Wiener Polizei hätte sich vielleicht

für die Frage interessiert, die Grazer Polizei scheint

doch ein starkes Interesse daran gehabt zu haben,

daß dieser Fälschung nicht nachgegangen wird, denn

sie hat in ihrem Berichte an die Wiener Polizei

behauptet, sie habe bereits solche Erhebungen ge¬

pflogen, sie hat behauptet, sie habe sich an den

angeblichen Unterzeichner dieser Bestätigung ge¬

wendet und schon von ihm die Auskunft bekommen,

das rühre nicht von ihm her. Wir haben den

Unterzeichner dieses Dokumentes gefragt, und er

sagte, niemals hat die Grazer Polizei ihn gefragt.

Nie hat sie diese Erhebungen geführt, von denen

sie der Wiener Polizei berichtet hat. Sie hat —

man kann es nicht anders sagen — nach gutem

Rezept die Wiener Polizei von der Fährte abge¬

lenkt und sie nach den Dingen, die ihr unerwünscht,

waren, nicht forschen lassen. Aus diesem Grunde

hat sie ja auch von der Auffindung solcher Noten

in Graz kurz vorher nichts mitgeteilt.

Von diesem Polizeidirektor, der ein Verbrechen

aufdeckt, indem er die Untersuchung niederschlägt,

bis zu jener geheimnisvollen Gnadenquelle, die da

über Meszaros, Huber und Fauland gleichmäßig

gewaltet hat, und bis zu jener Gnadenquelle, die

die Tötung der sechs Säuglinge aufzuklären ver¬

wehrt hat, geht ein Zug: die Korrumpierung der

österreichischen Justizpflege. (Lebhafter Beifall und

Händeklatschen.) Aus dem Falle Huber kann man

noch viel anderes lernen, man kann aus diesen:

Akte vieles über die Gefahren erfahren, mit denen

die bürgerliche Methode, die äußere und innere

Politik der Republik zu besorgen, uns bedroht.

Aber das, was uns besonders entsetzlich erscheint,

war das Bild der Justizpflege, das sich uns geboten

hat. Das sollte vor allen: herausgegriffen und klar¬

gestellt werden, und da müssen wir nicht nur

Wahrheit, sondern auch Strenge verlangen. Wer da

mitgewirkt hat, kann nicht länger Funktionär der

Polizei und der Justiz in Österreich sein. (Lebhafter

Beifall und Händeklatschen.) Darum erwarten wir,

daß der Herr Bundeskanzler unsere Neugierde be¬

friedigt, befriedigt in bezug auf die Frage: Was

islls mit den Konfidenten, befriedigt in bezug auf

die Frage, was ist's nüt dieser skandalösen Abolition,

und daß die Bundesregierung, wenn sie sich nicht

mitschuldig machen will, mit Strenge eingreift. In

Österreich bleiben — das soll der Welt gesagt

werden — Banknotenfälscher dauernd nicht wenigstens

ohne nwralische Verurteilung, und wir wollen nicht

schlimmer werden als ein Land, in dem es Nadossys

und ähnliche Menschen an der Spitze der Behörden

gibt. (Lebhafter anhaltender Beifall und Hände¬

klatschen.)

Bundeskanzler Dr. Ramek: Hohes Haus! Auf

die dringliche Anfrage des Herrn Abg. Dr. Eisler

u. Gen. beehre ich mich, folgendes zu erwidern. Die

Bundesregierung hat alle auf die Strafsache Meszaros

u. Gen. bezüglichen Akten der Sicherheit^- und

Gerichtsbehörden sowie der Zentralstellen dem von:

steirischen Landtage eingesetzten Untersuchungsausschuß

über dessen Verlangen übermittelt. Das Aktenmaterial

befindet sich heute noch in Graz. Das Ergebnis der

Erhebungen des Untersuchungsausschusses und die

hierüber abgefaßten Protokolle find mir bisher amtlich

nicht zur Kenntnis gelangt. Ich bin daher jetzt nur

in der Lage, die Anfragen auf Grund meiner

früheren Aktenprüfung zu beantworten. Die Regierung

hatte schon zweimal Veranlassung, über diese Ange¬

legenheit auf Grund von Interpellationen von Ab¬

geordneten dem hohen Hause Mitteilung zu machen,

und zwar das erstemal in einer Jnterpellations-

beantwortung des Herrn Vizekanzlers vom 30. Jänner

d. I. und das zweitemal durch meine Beantwortung

einer dringlichen Anfrage in der Sitzung von:

18. Februar d. I. In beiden Beantwortungen hat

die Bundesregierung auf Grund der Akten Auf¬

klärungen über die Gründe der Abolition erteilt.

Ich bin nicht in der Lage, heute eine andere Dar¬

stellung des Sachverhaltes und der Motive der

Abolition zu geben. (Zwischenrufe.) Ich kann daher

zu den heutigen Anfragepunkten nur feststellen, daß

die Niederschlagung des Strafverfahrens gegen

Meszaros u. Gen. von den Beschuldigten selbst in

Gnadengesuchen erbeten wurde; die Anregung zur

Niederschlagung ist somit von den Beschuldigten selbst

ausgegangen. (Zwischenrufe.) Den Antrag auf Nieder¬

schlagung hat sodann in Übereinstimmung mit der

Äußerung der Staatsanwaltschaft Wien I der damalige
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Justizminister Dr. Paltauf beim Herrn Bundes¬

präsidenten gestellt, und zwar lediglich aus den dein

hohen Hause in der Jnterpellationsbeantwortung

vom 30. Jänner d. I. bekanntgegebenen Gründen,

keineswegs aber aus politischen Rücksichten oder aber

auf Grund besonderer Verwendung.

Was speziell das von Herrn Dr. Eisler er¬

wähnte Vorgehen des Hofrates Dr. Ramsauer

anlangt, so ist hiezu folgendes zu bemerken: Hofrat

Ramsauer hat im August 1921 für kurze Zeit in

Vertretung des beurlaubten Untersuchungsrichters die

Untersuchung gegen Meszaros u. Gen. geführt. In

dieser Zeit haben die Beschuldigten um Enthaftung

gegen Kaution angefucht. Damals hat Dr. Ramsauer

auch den Besuch des ihm bis dahin gänzlich unbe¬

kannten Dr. Baeran erhalten, der die Enthaftungs¬

gesuche befürwortete. Dr. Ramsauer erklärte ihm

lediglich, daß er die der Sachlage entsprechende

Verfügung treffen werde. Dr. Ramsauer hat nach

Studium der ihn: bis dahin unbekannten Akten vor

der Ratskammer die Abweisung der Enthaftungs-

gesuche beantragt. (Hört! Hört!) Die Ratskammer

hat daraufhin in diesem Sinn entschieden. Die

Beschwerde der Beschuldigten wurde dann vom

Oberlandesgerichte verworfen. Infolgedessen sind die

Beschuldigten bis zur Niederschlagung des Straf¬

verfahrens im Dezember 1921 in Untersuchungshaft

verblieben.

Der vom Herrn Dr. Eisler erwähnte Brief des

Dr. Baeran an Dr. Ramsauer ist diesem kurze Zeit

nach dem Besuch Baerans zugekommen. Dr. Ramsauer

hat den Brief zu den Akten gebracht (Hört! Hört!)f

der klarste Beweis für das korrekte Vorgehen dieses

Untersuchungsrichters.

Hofrat Immendörfer hat mit Dr. Baeran über¬

haupt nicht verkehrt und war im Monat August

1921 auf Urlaub.

Nach der erfolgten Abolition der Hauptbeschuldigten

Meszaros u. Gen. wäre es eine Unbilligkeit ge¬

wesen, die entfernteren Mitschuldigen, die erst später

bekannt wurden, weiter zu verfolgen. (Zwischenrufe.)

Auch bezüglich dieser wurde daher nachträglich die

Abolition erwirkt. Daraus erklärt sich auch die

telephonische Mitteilung des Hofrates Jmmendörfer

an die Polizei.

Die zweite Frage kann ich neuerlich nur dahin

beantworten, daß die von mir früher eingesehenen

Akten auch heute keinen Anhaltspunkt für die An¬

nahme eines gesetzwidrigen Vorgehens der mit der

Sache befaßte:: öffentlichen Funktionäre bieten und

deshalb auch keine Veranlassung geben, öffentliche

Funktionäre zur Verantwortung zu ziehen. (Lebhafter

Beifall und Händeklaschen. — Anhaltende Zwischen¬

rufe. — Sever: Applaudieren Sie nicht den

Fälschern! — Fortgesetzte Zwischenrufe.)

Dr. Deutsch: Hohes Haus! Die Antwort, die

der Herr Bundeskanzler auf die dringliche Anfrage

des Abg. Eisler u. Gen. gegeben hat, ist erstaunlich.

Man kann es vielleicht noch verstehen, daß er sich

aus innerpolitischen Gründen bemüßigt gefühlt hat,

so ausweichend zu antworten, wie er es getan hat.

Aber der Herr Bundeskanzler ist auch Leiter des

Auswärtigen Amtes der Republik, und es wäre

wohl in: Interesse des Ansehens der Republik nach

außen notwendig gewesen, daß der Herr Bundes¬

kanzler diese Angelegenheit ernster behandelt hätte,

als er es tatsächlich getan hat.

Der Herr Bundeskanzler hat uns einige über¬

raschende Neuigkeiten mitgeteilt. Er hat uns mit-

geteilt, daß — man denke nur — diese Gnaden¬

gesuche nicht etwa aus der Luft gekoinmen sind und

daß die Gnade nicht etwa aus eigenen: Antrieb der

Behörden geübt wurde, sondern er hat uns die

überraschende Mitteilung gemacht, daß diese Gnaden¬

gesuche von den Beschuldigten selbst eingebracht

worden sind, und er hat offenbar gemeint, daß die

Tatsache, daß die Schuldigen selbst uu: Gnade an¬

gesucht haben, irgendwie den Tatbestand anders er¬

scheinen lassen könnte, als er von Dr. Eisler dar¬

gestellt wurde. Er hat ferner nntgeteilt, daß der

damalige Justizminister Dr. Paltauf für die Be¬

gnadigung verantwortlich sei, und hat gemeint, daß

dieser keineswegs aus politischen Gründen gehandelt

habe. Nun muß ich schon sagen, die Sache wird

immer rätselhafter. Denn wenn nach dein, was hier

vorgetragen wurde und was die Untersuchung im

steirischen Untersuchungsausschuß ergebe:: hat, tat¬

sächlich Jmmendörfer aus eigenem gehandelt hätte,

dann wäre der klarste Beweis erbracht worden, daß

Jmmendörfer aus seinen: Platze ganz unmöglich ist.

Damit, daß jetzt der Herr Bundeskanzler erklärt,

es haben gar keine politischen Momente mitgespielt,

wird — wie wir meinen — ohne weiteres zugegeben,

daß bei diesem Tatbestände eben Jmmendörfer der

Schuldige ist und daß er zur Verantwortung zu

ziehen gewesen wäre. Mit dieser Ausrede, daß gar

keine politischen Motive mitgespielt haben, belasten

Sie denjenigen, der dafür forinal verantwortlich ist,

auf das schwerste.

Und nun kommt noch dazu — und das macht

die Sache noch rätselhafter —, daß der Herr Bundes¬

kanzler nntgeteilt hat, daß Ranffauer den Antrag

auf Enthaftung abzulehnen beantragt hat und daß

die Ratskammer tatsächlich so beschlossen hat. Es

scheinen also der Ratska:::mer wirklich sehr schwer¬

wiegende Gründe für die Aufrechthaltung der Hast

Vorgelegen zu sein. Aber um so unerklärlicher wird

es dann, daß schließlich die Abolition erfolgt ist,

und um so unerklärlicher wird das weitere Verhalten

der Behörden, die diese Niederschlagung bewirkten.

(Dr. Schumacher: Um so unerklärlicher diese

Angriffe gegen Dr. Ramsauer!) Um so unerklärlicher
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ist die Haltung der Behörden! Denn wenn zuerst

ernste Momente dafür gesprochen haben, die Leute

in Haft zu behalten, wie fo hat man sie später so

leichthin aboliert? Wie kam es zur Niederschlagung

des Verfahrens? Entweder in dem einen oder in

dem anderen Falle haben Sie Recht, aber in beiden

nicht. Sie können nicht die Leute zuerst in Haft

belassen und dann ohne Grund die Abolition herbei-

sühren. (Vizekanzler Dr. Waber: Vier Monate

später!) Was hat sich in diesen vier Monaten später

ereignet? Gar nichts. Sie können nicht den Schatten

eines Beweises dafür anführen, daß sich innerhalb

der vier Monate etwas ereignet hätte, was die

Abolition hätte gerechtfertigt erscheinen lassen können.

Ganz eigenartig ist die Argumentation, daß die

entfernteren Mitschuldigen, wie sich der Herr Bundes¬

kanzler ausdrückt, auch aboliert werden mußten, weil

eben schon der Hauptschuldige aboliert worden ist.

Das ist ganz falsch. Denn wenn Mitschuldige vor¬

handen waren, so mußten sie vor das Gericht kommen,

und das Gericht hätte zu entscheiden gehabt, ob

deswegen, weil der eine aboliert wurde, auch die

andern einer milderen Strafe teilhaft werden. Un¬

möglich aber ist es, daß über die Abolition in den

Bureaus einzelner Beamten entschieden wird.

Um aber das Ungeheuerliche, das hier vorliegt,

uns ganz zu vergegenwärtigen, müssen wir den

Tatbestand noch einmal ins Auge fassen. Es wurde

im steiermärkischen Untersuchungsausschuß klargelegt,

daß eine Verschwörung stattgefunden hat, und zwar

nicht etwa, wie angedeutet wird, nur eine politische

Verschwörung gegen die Tschechoslowakei, sondern

der Ausgangspunkt war auch eine Verschwörung

gegen die Republik Deutschösterreich. Die Beteiligten

haben ja mit ihren Banknotenfälschungen nicht nur

gegen die Tschechoslowakei Helferdienste leisten wollen,

sondern sie waren Bundesgenossen eben jenes Ungarn,

das um diese Zeit den Kampf um das Burgenland

gegen uns geführt hat. Und wer war beteiligt? An

dieser Verschwörung waren beteiligt Heimwehrleute,

dann ungarische Patrioten vom Schlage des Professors

Meszaros und deutschböhmische Deutschnationale.

Man sieht, es waren das, soweit Österreicher und

Ungarn in Betracht kommen, lauter Ordnungsstützen,

die aus Angst vor dem Bolschewismus und der

Unordnung, die der Bolschewismus ins Land bringen

könnte, gleich selbst die größte Unordnung in unser

Land gebracht haben. Die Mittel, deren sie sich da¬

zu bedienten, waren die Banknotenfälschungen.

Nun haben wir die Haltung der Behörden ins

Auge zu fassen. Es wurde schon gesagt, daß es doch

eigenartig ist, daß gerade um diese Zeit ein geheimer

Konfidentendienst eingerichtet wurde. Aus die Frage,

wie es kam, daß damals, als wir in: Kampfe um

das Burgenland standen, die steiermärkische Landes¬

regierung einen gemeinsamen Konfidentendienst mit

Ungarn hatte, auf diese Frage hat, wie ich hier

konstatiere,' der Herr Bundeskanzler keine Antwort

gegeben. (So ist es!) Der Herr Bundeskanzler wäre

verpflichtet gewesen, hier zu sagen, wie damals die

steiermärkische Landesregierung dazu kam, einen

geheimen Konfidentendienst mit eben jenen Ungarn

einzurichten, mit denen wir im Kampfe lagen. Er

hat kein Wort darüber gesagt. (Zwischenrufe.) Es

ist ja offenbar, daß dieser gemeinsame Konfidenten¬

dienst nicht dazu eingerichtet war, um Verbrecher

zu suchen, sondern man kann sich des Verdachtes

nicht entschlagen, daß er dazu eingerichtet wurde,

um Orte zu suchen, an denen man straflos Ver¬

brechen verüben kann. Und folche Orte hat man

dann in der Steiermark gefunden.

Die Haltung der Behörden wurde immer eigen¬

artiger. Der Herr Bundeskanzler hat sich mit Vor¬

bedacht um den zweiten hier besprochenen Fall, um

den Fall Fauland herumgedrückt, indem er sagte,

es seien nur entferntere Mitschuldige an ihm beteiligt

gewesen. Er hat also das, was vordem behauptet

worden war, daß auch im Falle Fauland Beweg¬

gründe patriotischer Art den Anlaß zum Banknoten-

fälschen bildeten, hier nicht mehr aufrechterhalten.

Es wäre ihm auch schwerlich gelungen, denn diese

Gesellschaft, die sich da zusammentat, war, wie man

heute so deutlich hörte, eine internationale und, wie

ich glaube, auch interkonfessionelle Aktiengesellschaft

zur Fälschung von Banknoten. Alle diese Leute sind

straflos ausgegangen, und die Regierung weiß gegen¬

über der wuchtigen Anklage, warum sie straflos aus¬

gingen, kein Wort der Erwiderung. Sie redet um

den Brei heruni und wagt nicht, den Dingen auf

den Grund zu gehen. Angesichts der Haltung der

Behörden kann man gar nicht anders, als der Sorge

Ausdruck verleihen, daß die Republik Österreich bei

ihren Behörden in sehr schlechter Hut ist. Wenn

man sich vergegenwärtigt, in welcher Zeit diese Ver¬

brechen geschahen, wenn man sich ihrer politischen

Hintergründe bewußt ist, kommt man zu der Über¬

zeugung, daß die Republik von den österreichischen

Behörden nicht geschützt wird und daß es eben

deshalb eine Aufgabe der Republikaner dieses Landes

selbst ist, diese Republik zu schützen, die von der

Regierung und den Behörden schmählich im Stiche

gelassen wird. Was der Herr Bundeskanzler hier

gesagt hat, war so rätselhaft und fo sehr auf das

Verschleiern und nicht auf das Aushellen des Tat¬

bestandes bedacht, daß wir uns veranlaßt sehen,

dein Nativnalrate folgenden Beschlußantrsg zu unter¬

breiten (liest):

„Der Nationalrat wolle beschließen:

Zur Untersuchung der Gründe und Einflüsse, die

zur Niederschlagung der Voruntersuchungen gegen

Dr. Julius Meszaros u. Gen. und gegen

Franz Huber, Alois Fauland n. Gen. ^ wegen

Verbrechens der Banknotenfälschungen geführt haben,
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wird im Sinne des Artikels 53 des Buudesverfaffuugs-

gesetzes ein siebengliedriger Untersuchungsausschuß

eingesetzt, der dem Nationalrat zu berichten hat.

Die Wahl dieses Untersuchungsausschusses ist in

der heutigen Sitzung vorzunehmen."

Hohes Haus! Man hat in der öffentlichen Dis¬

kussion, die sich über den Vorfall entsponnen hat,

mehrmals die Meinung vertreten gehört, daß es

eine Schädigung der Republik bedeute, wenn man

von diesen! großen Skandal, der sich da in der

Steiermark abgespielt hat und der seine Wellen bis

nach Wien in die Bureaus der Bundesbehörden

wirft, öffentlich redet. Diese Argumentation ist auf

dem Gedankengang aufgebaut, daß nicht derjenige

zur Verantwortung zu ziehen ist, der ein Verbrechen

begeht, sondern derjenige, der es aufdeckt. Nach

diesem Gedankengange ist es so, daß es wohl patrio¬

tisch wäre, Banknoten zu fälschen, aber äußerst un¬

patriotisch, davon zu .redeu. Nun haben wir die

gleichen Redensarten ja auch in Ungarn gehört:

auch die ungarischen Banknotenfälscher haben diese

Argumentation angewendet. Wir verwahren uns

gegen sie; wir glauben, daß derjenige der Republik

am meisten dient, der diesen Skandal ausdeckt und

der sich nicht dadurch beirren läßt, daß die andern,

die die Verbrechen begangen oder die Verbrecher

beschützt haben, nun davon reden, daß man wohl

das Verbrechen begehen dürfe, daß es aber verpönt

wäre, cs in der Öffentlichkeit gebührendermaßen dar¬

zustellen. Unser Land soll sich sehr wesentlich von

Ungarn unterscheiden. Wir glauben, daß Deutsch¬

österreich noch ein Kulturland ist; wir glauben, daß

der Balkan noch nicht bei Passau beginnt, sondern

erst weit östlich von unseren! Lande. Deshalb wollen

wir auch Balkansitten in diesem Lande nicht ein-

sühren lassen, und weil wir auf die Ehre, weil wir

auf die Würde der Republik bedacht sind, deshalb

wehren wir uns so leidenschaftlich dagegen, daß in

diesem Lande von den Behörden Unrecht geübt

wird, daß hier in Prozessen, die oft nur scheinbar

einen politischen Hintergrund haben, jeder Verbrecher

straflos ist, wenn er nur von den herrschenden

Parteien dieses Landes eines Schutzes teilhaftig

werden kann. Wir sind der Meinung, daß es die

Pflicht der Republik ist, hier völlige Klarheit zu

schaffen. Wir haben ohne weiteres, alsin Steiermark

diese Dinge behandelt wurden, erklärt, daß in einer

gewissen Beziehung das, was vordem gegen einzelne

Personen behauptet wurde, nicht aufrechterhalten

werden kann und nicht ansrechterhalten werden soll.

Aber um so nachdrücklicher verlangen wir, daß gegen

die Personen, gegen die tatsächlich ernste Vorwürfe

erhoben werden können, gegen die ernste Beschuldi¬

gungen vvrliegen, unnachsichtlich eingeschritten werde.

Wir glauben, daß das im Interesse der Republik

selbst gelegen ist. Aus alledeni, was wir hier gesehen

haben, haben wir ein geradezu schaudererregendes

Bild entnehmen können von der Art, wie Polizei¬

behörden und Justizbehörden in diesem Lande Vor¬

gehen. Das, was wir gehört haben, war eine Schande

der Polizei, eine Schande der Justiz. Gegen diese

Schande der Polizei, gegen diese Schande der Justiz

wollen wir uns verwahren, weil wir nicht wollen, daß

die Schande der Behörden zu einer Schande der Re¬

publik werde. (LebhafterBeifall und Händeklatschen.)

Die Debatte ist damit beendet.

Es gelangt der genügend unterstützte Antrag

Dr. Deutsch zur Abstimmung. Bei der über Antrag

Sever namentlich durchgeführten Abstimmung wird

der Antrag Dr. Deutsch init 76 gegen 58 Stimmen

ab gelehnt. (Lebhafte Zwischenrufe und Lärm.)

(Für den Antrag stimmten: Abram, Allina, Bauer

Alois, Bauer Otto, Boschek, Bretschneider, Danne-

berg, Deutsch, Domes, Duda, Ebner, Eisler, Ellen¬

bogen, Falle, Gabriel, Glöckel, Hammerstorfer, Hareter,

Hartmann, Hölzl, Hohenberg, Hueber, Lenz, Leuthner

Mayrhofer, Meißner, Muchitsch, Müller, Pick, Popp,

Proft, Renner, Richter, Rieger, Sailer, Sassik,

Scheibein, Schiegl, Schlesinger, Schneeberger, Schneid-

madl, Seidel Amalie, Seidel Richard, Seitz, Sever,

Skaret, Stika, Strunz, Tomschik, Tuller, Tusch,

Volkert, Weiser, Witternigg, Witzany, Zelenka,

Zwanzger, Zwenk;

gegen den Antrag stimmten: Aigner, Ammann,

Bauer Franz, Binder, Brinnich, Buchinger, Buresch,

Burgstaller, Clessin, Dostal, Eisenhut, Ertl Franz,

Ertl Ferdinand, Fink, Gangl, Geisler, Geyer, Gimpl,

Grailer, Größbauer, Gürtler Alfred, Gürtler Johann,

Hampel, Heigl, Heinl, Heitzinger, Höchtl, Hofer

Franz, Hofer Hans, Hollersbacher, Illmer, Jerzabek,

Kienböck, Kletzmayr, Klimann, Klug, Kollmann,

Kunschak, Lampl, Lieschnegg, Luttenberger, Maier

Anton, Markschläger, Mataja, Mayr Otto, Niedrist,

Oelzelt, Partik, Paulitsch, Pichler, Pirchegger, Ramek,

Rudel-Zeynek, Scharfegger, Schein, Schmitz, Schön¬

bauer, Schönsteiner, Schumacher, Seipel, Spalowsky,

Stöckler, Streeruwitz, Teufl, Unterberger, Vaugoin,

Volker, Waber, Waiß, Wancura, Weidenhoffer,

Wieninger, Wollet, Zarboch, Zauner, Zehetgruber.)

Die Regierungsvorlage B. 546 wird dem Finanz-

und Budgetausschuß, der Antrag 254 dem Ausschuß

für soziale Verwaltung zugewiesen.

An Stelle Maier Otto als Mitglied und

Kroboth, Pichler, Irsa und Zwenk als Ersatz-

inänner des Mietengesetzausschusses werden gewählt

Kroboth als Mitglied und Binder, Gimpl,

Bauer Franz und Seitz als Ersatzmänner.

Die nächste Sitzung wird im schriftlichen Wege

einberufen.

Schluß der Sitzung: 6 Uhr 45 Min. abends.

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei in Wien. 227 26 324
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